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Vorwort zur 8. Auflage

Seit dem Erscheinen der 7. Auflage des „Casebook Verfassungsrecht“ im Spätsom-
mer des Jahres 2015 sind nun fünf Jahre vergangen. Vor diesem Hintergrund haben 
wir uns entschlossen, nicht nur die seitdem veröffentlichten wichtigsten neuen Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts in die neue Auflage einzupflegen, son-
dern das Buch grundsätzlich zu überarbeiten. Viele Einführungstexte sind neu ge-
fasst worden, manche ältere Passage wurde gestrichen und die Randnummern wur-
den neu vergeben. Dabei konnten wir auch auf die Erfahrungen mit der in englischer 
Sprache erschienenen leicht veränderten Version des Casebooks (German Constitu-
tional Law, Oxford University Press 2019) zurückgreifen. Was den angestrebten 
Nutzen des Casebooks angeht, so verweisen wir auf das „Vorwort zur Neuauflage“.

Wir danken unseren Mitarbeitern Clara Belting, Laura Jacobs, Fritz Schäfer, 
Amadou Sow, Katharina Clemens, Tammo Eilts, Sarah Heidner, Albrecht Kleinlein, 
Kim Reinert, Ronja Riese (Hamburg) sowie Antonia Paulus, Philipp Koepsell,  
Moritz Bückle, Leonie Dorsel, Jonatan Flaig, Helen Goppelt, Antonja Keshmiri und 
Rahel Meinhof (Freiburg). Hilfreiche Anmerkungen für die Überarbeitung leistete 
Fritz Schäfer. Die Last der Gesamtkoordination hatte Herr Akademischer Rat a. Z. 
Dr. Jakob Schemmel LL.M. (NYU) zu tragen. Ihnen allen sind wir zu großem Dank 
verpflichtet. 

Kritik und Anregungen erreichen uns wie immer unter: 
Prof. Dr. Christian Bumke, Commerzbank-Stiftungslehrstuhl Grundlagen des 

Rechts, Bucerius Law School, Jungiusstr. 6, 20355 Hamburg, christian.bumke@law-
school.de

Prof. Dr. Dres. h. c. Andreas Voßkuhle, Institut für Staatswissenschaft und Rechts-
philosophie, Abteilung I, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Werthmannstraße 4, 
79098 Freiburg i. Br., staatswissenschaft@jura.uni-freiburg.de 

Hamburg/Freiburg i. Br. im Juli 2020 Christian Bumke
 Andreas Voßkuhle
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Vorwort zur Neuauflage

Die Neuauflage des „Casebook Verfassungsrecht“ erscheint im neuen Gewand. 
Wir danken dem Verlag C. H. Beck für die Betreuung der ersten fünf Auflagen und 
dem Verlag Mohr Siebeck für die Aufnahme des Buches in sein Lehrbuchprogramm.

Seit der letzten Auflage aus dem Jahre 2008 ist nicht nur das Grundgesetz mehr-
fach geändert worden, auch das Bundesverfassungsgericht ist nicht untätig geblie-
ben. Mittlerweile liegen über 130 Bände der Amtlichen Entscheidungssammlung 
vor. Es existieren kaum noch Lebensbereiche in der Bundesrepublik Deutschland, 
die nicht unter einem bestimmten Aspekt einmal Gegenstand verfassungsgerichtli-
cher Verfahren waren. Ziel des Casebooks ist es vor diesem Hintergrund weiterhin, 
Studierenden, aber auch allen anderen Interessierten anhand von ausgewählten und 
systematisch aufbereiteten Originalpassagen aus zentralen Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts die Argumentations- und Arbeitsweise des Gerichts nä-
herzubringen. Gleichzeitig soll auf diese Weise ein Überblick über die examensrele-
vanten Grundzüge des deutschen Verfassungsrechts gegeben werden. Dabei ver-
mag das Casebook weder ein wissenschaftliches Lehrbuch vollständig zu ersetzen, 
noch handelt es sich um eine bloße Fallsammlung. Es stellt vielmehr die didaktische 
Antwort auf die zunehmende Bedeutung des verfassungsrechtlichen „Case-Law“ 
dar.

Bei den Arbeiten zur Neuauflage konnten wir einmal mehr auf die umsichtige und 
kompetente Unterstützung unserer Mitarbeiter bauen. Besonderer Dank gebührt 
Martin Diesterhöft, Cordt van Geuns-Rosch, Moritz Lange, Marieke Otto, Christos 
Paraschiakos, Lydia Rautenberg, Jacob Roggon, Jan Sturm und Martin Vocks.

Wir freuen uns über Kritik und Anregungen. Sie erreichen uns unter:
Prof. Dr. Christian Bumke, Commerzbank-Stiftungslehrstuhl Grundlagen des 

Rechts, Bucerius Law School, Jungiusstr. 6, 20355 Hamburg, christian.bumke@law-
school.de

Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, Institut für Staatswissenschaft und Rechtsphiloso-
phie, Abteilung I, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Platz der Alten Synagoge 1, 
79085 Freiburg i. Br., staatswissenschaft@jura.uni-freiburg.de

Hamburg/Freiburg i. Br. im Mai 2013 Christian Bumke
 Andreas Voßkuhle
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1 – 3

Teil I.

Allgemeine Grundrechtslehren

A. Grundrechte

1Der demokratische Verfassungsstaat als eine gesellschaftliche Existenzweise und 
staatliche Ordnungsform baut auf den Ideen individueller und kollektiver Selbstbe-
stimmung auf. Er nimmt seinen Ausgang bei der Würde des Menschen (Art.  1 Abs.  1 
GG), den Geboten der Gleichheit und Freiheit aller Menschen (Art.  2 Abs.  1, 3 Abs.  1 
GG) und der gleichberechtigten Teilhabe aller Bürger an der öffentlichen Gewalt, 
die funktional gegliedert ist in Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung 
(Art.  20 Abs.  2 und 3, 38 Abs.  1 GG). In den Grundrechten als einem der verfas-
sungsstaatlichen Grundbausteine verbinden sich private, soziale und politische Frei-
heitsideale zu der übergreifenden Vorstellung eines freien, rechtlich verfassten und 
sozial gestalteten Gemeinwesens. Grundgesetzlich verbürgt sind die Grundrechte 
im ersten Abschnitt der Verfassung sowie in den Artikeln 20 Abs.  4, 33, 38, 101, 103 
und 104 GG.

2In den letzten sieben Jahrzehnten haben sich die Grundrechte vor allem durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu kraftvollen Garantien individu-
eller Freiheit und zu weitreichenden Maßstäben für die Gestaltung der Rechtsord-
nung sowohl im Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum Staat als auch unterei-
nander entwickelt. Alle staatlichen Maßnahmen müssen sich an den Grundrechten 
messen lassen. Jede Beeinträchtigung einer grundrechtlich geschützten Position 
muss verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden. Die dabei anzulegenden Anforde-
rungen ergeben sich zum einen aus den jeweils berührten Grundrechten und zum 
anderen aus den allgemeinen Grundrechtslehren (näher Stolleis, Geschichte des Öf-
fentlichen Rechst, Bd.  4, 2012; Bumke, Die Entwicklung der Grundrechtsdogmatik 
in der deutschen Staatsrechtslehre unter dem Grundgesetz, AöR 144 [2019], S.  1 ff.). 

3Im Mittelpunkt dieser Lehren stehen die sog. Freiheitsrechte, die das Verhalten 
bzw. die Betätigungen, die Rechte und Rechtsgeschäfte sowie die Rechtsgüter des 
Einzelnen oder einer Vereinigung (Art.  19 Abs.  3 GG) schützen. Der Freiheitsschutz 
erfasst nur in Ansätzen das relationale Gefüge der Bürger untereinander. Er bedarf 
deshalb der Ergänzung durch das allgemeine Gleichheitsgebot aus Art.  3 Abs.  1 GG, 
das sicherstellt, dass nicht nur Ungleichbehandlungen verfassungsrechtlich gerecht-
fertigt, sondern auch die zugrunde liegenden gesetzlichen Konzeptionen folgerich-
tig bis zu ihrem Ende ausbuchstabiert werden. Hinzu kommen die Diskriminie-
rungsverbote (Art.  3 Abs.  2 und 3 GG) und weitere besondere Gleichheitsgebote 
(z. B. Art.  33 Abs.  1 GG). Die Diskriminierungsverbote gehen über den individuel-
len, durch Art.  1 Abs.  1 GG vermittelten Achtungsanspruch hinaus. Sie wollen 
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strukturelle Benachteiligungen von Gruppen (z. B. „Migranten“, „Schwule“, „Mos-
lems“) durch den Staat unterbinden. 

4 Im Rahmen der allgemeinen Grundrechtslehren wird bestimmt, wer sich auf 
Grundrechte berufen kann (= Grundrechtsberechtigte) und wer durch sie verpflich-
tet wird (= Grundrechtsverpflichtete). Außerdem werden hier die verschiedenen 
Grundrechtswirkungen (Dimensionen oder Funktionen) thematisiert und zu hand-
habbaren Figuren ausgeformt, die die Freiheitsrechte entfalten können. In diesem 
Sinne besitzen alle Freiheitsrechte die Wirkungen eines Abwehrrechts und einer 
Schutzpflicht. Grundrechtswirkungen gebieten dem Staat, entweder eine Maßnah-
me zu unterlassen (z. B. aufgrund des Abwehrrechts) oder eine Maßnahme zu er-
greifen (z. B. aufgrund der Schutzpflicht zum Schutz eines Bürgers vor einem ande-
ren Bürger). Der Aufbau der Freiheitsrechte lässt sich exemplarisch an Art.  8 GG 
veranschaulichen; er lautet: 

(1)  Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis fried-
lich und ohne Waffen zu versammeln.

(2)  Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

5 Der erste Absatz enthält eine Grundrechtsgewährleistung, der im zweiten Absatz 
ein Grundrechtsvorbehalt (meist Gesetzesvorbehalt oder Grundrechtsschranke ge-
nannt) beigefügt ist. Beim Grundrechtsvorbehalt handelt es sich um eine verfas-
sungsrechtliche Eingriffsermächtigung. Ihrer bedarf der Staat immer dann, wenn 
er eine durch die Grundrechtsgewährleistung geschützte Position (Schutzgegen-
stand) beschränken will. Der Vorbehalt des Art.  8 Abs.  2 GG beschränkt sich auf 
„Versammlungen unter freiem Himmel“. Für Versammlungen in geschlossenen 
Räumen fehlt es an einer ausdrücklichen Eingriffsermächtigung. Man spricht des-
halb von einem vorbehaltlos garantierten Grundrecht. Eine Beschränkung von Ver-
sammlungen in geschlossenen Räumen kommt deshalb nur in Betracht, wenn sich 
eine ungeschriebene bzw. verfassungsimmanente verfassungsrechtliche Ermächti-
gungsgrundlage finden lässt. Nach ganz h. M. vermag kollidierendes Verfassungs-
recht eine solche Grundlage zu bilden. Art.  8 Abs.  1 GG schützt die Freiheit, sich mit 
anderen zum Zwecke der öffentlichen Meinungsbildung zu versammeln und dabei 
frei über Zeit, Ort und Zweck der Versammlung zu bestimmen. Welche Aspekte 
sozialer Wirklichkeit grundrechtlich geschützt werden, wird durch den Schutzbe-
reich der Gewährleistung festgelegt. So werden durch Art.  8 Abs.  1 GG nicht alle 
Versammlungen, sondern nur solche geschützt, die „friedlich und ohne Waffen“ 
erfolgen (sachlicher Schutzbereich). Der persönliche Schutzbereich der Versamm-
lungsfreiheit ist auf Deutsche beschränkt. 
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B. Grundrechtsberechtigte

I. Natürliche Personen

1. Menschen- und Deutschengrundrechte

6Alle natürlichen Personen sind Träger von Grundrechten. Sie können sich immer 
auf ihre Menschenwürde, ihre Handlungsfreiheit und das Gebot der Gleichbehand-
lung berufen (Art.  1 Abs.  1, 2 Abs.  1, 3 GG). Sie sind deshalb „jedermann“ (= Grund-
rechtsträger) im Sinne des §  90 Abs.  1 BVerfGG.

7Bei den meisten Grundrechten handelt es sich um Menschengrundrechte. Grund-
rechtsträger ist jede natürliche Person (und Personen- oder Kapitalvereinigungen 
unter den Voraussetzungen des Art.  19 Abs.  3 GG). Einige Grundrechte beschrän-
ken die Grundrechtsträgerschaft auf Deutsche i. S. d. Art.  116 GG (Deutschengrund-
rechte).

8Die Deutschengrundrechte wurzeln in den nationalen und demokratischen Bür-
gerbewegungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie gründen auf der Über-
zeugung, dass sich die Bürger in einem Akt politischer Selbstgesetzgebung zu einer 
politischen Gemeinschaft zusammenschließen und deren konkrete rechtliche und 
organisatorische Ordnung in einer Verfassung festlegen. Während die Menschen-
rechte jedes Individuum gegenüber Einwirkungen der deutschen Staatsgewalt schüt-
zen, beschränken die Bürgerrechte den Kreis der Grundrechtsberechtigten auf 
Deutsche (vgl. Art.  8 Abs.  1, 9 Abs.  1, 11 Abs.  1, 12 Abs.  1, 16 Abs.  2, 33 Abs.  1, 38 
Abs.  1 GG).

a) Schutz von Ausländern im Bereich von Deutschengrundrechten

9Im Anwendungsbereich der Deutschengrundrechte werden Ausländer, die nicht 
EU-Bürger sind, nach h. M. jedoch nicht schutzlos gestellt. Sie werden durch das 
allgemeine Gleichheitsgebot aus Art.  3 Abs.  1 GG (näher Rn.  480 f.) und die allge-
meine Handlungsfreiheit aus Art.  2 Abs.  1 GG geschützt. Zum Rückgriff auf Art.  2 
Abs.  1 GG hat das Verfassungsgericht ausgeführt (BVerfGE 78, 179, 196 f. – Heil-
praktikergesetz):

10s „Verletzt wird jedoch Art.  2 Abs.  1 GG in Verbindung mit Art.  20 Abs.  3 GG. Die Unan-
wendbarkeit des Art.  12 Abs.  1 GG auf Ausländer bedeutet nicht, daß die Verfassung 

sie in diesem Bereich schutzlos läßt. Der systemgerechte Ansatz liegt vielmehr bei dem subsi-
diären allgemeinen Freiheitsrecht des Art.  2 Abs.  1 GG […]. Das darf allerdings nicht so ver-
standen werden, daß der Nichtdeutsche, dem die Berufung auf die Berufsfreiheit verwehrt ist, 
denselben Schutz über Art.  2 Abs.  1 GG beanspruchen könnte. Eine solche Auffassung ließe 
das Spezialitätsverhältnis zwischen Art.  12 Abs.  1 und Art.  2 Abs.  1 GG außer acht. Das allge-
meine Freiheitsrecht ist insoweit nur anwendbar, als es im Rahmen der in ihm geregelten 
Schranken die Handlungsfreiheit gewährleistet. Da zur verfassungsmäßigen Ordnung im Sin-
ne dieses Grundrechts jede Rechtsnorm gehört, die formell und materiell mit der Verfassung 
im Einklang steht, kann also eine Verletzung dieses Grundrechts nicht schon darin gesehen 
werden, daß Ausländern der Zugang zu einem Beruf verwehrt wird, denn dieser Ausschluß ist 
mit Art.  12 Abs.  1 GG zu vereinbaren, gehört demnach zur verfassungsmäßigen Ordnung. 



4

Allgemeine Grundrechtslehren10 – 14

Schutz bietet Art.  2 Abs.  1 GG nur vor Eingriffen, die von seinen Schranken nicht mehr gedeckt 
sind und nicht vom speziellen Regelungsbereich des Art.  12 Abs.  1 GG erfaßt werden […].“

b) Grundrechtsberechtigung von EU-Bürgern

11 Die unionsrechtlichen Grundfreiheiten und subsidiär das Diskriminierungsver-
bot in Art.  18 AEUV verbieten die Benachteiligung von (juristischen) Personen der 
Europäischen Union im Vergleich mit inländischen (juristischen) Personen. Da sich 
bei der Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführer nur auf die in Art.  93 Abs.  1 
Nr.  4a GG aufgeführten Rechte berufen kann, führt dies zu einer Schlechterstellung 
der Unionspersonen, sofern der Schutzbereich eines Deutschengrundrechts berührt 
wird. Nun greift der Anwendungsvorrang des europäischen Unionsrechts in den 
durch Art.  23 Abs.  1 S.  2 und 3 GG gezogenen Grenzen auch gegenüber dem Grund-
gesetz ein. Da diese Grenzen bei der Anwendungserweiterung nicht überschritten 
werden, ist die Erweiterung des Grundrechtschutzes zugunsten der Unionspersonen 
aufgrund des europäischen Unionsrechts geboten; die Unionsbürger können sich 
also auf die Deutschengrundrechte berufen (vgl. BVerfGE 129, 78, 94 ff.).

12 Während diese Anwendungserweiterung kaum noch bezweifelt wird, herrscht 
über den Begründungsweg Streit (näher Dreier, in: Dreier, GG, Vorb. vor Art.  1, 
Rn.  115 f. m. w. N.). Zwei Positionen stehen sich gegenüber: Nach der ersten kann 
sich die Unionsperson zwar nur auf Art.  2 Abs.  1 GG berufen, aber dessen Schutzwir-
kung wird unionsrechtskonform verstärkt (= unionskonforme Rechtsfortbildung). 
Dieses „Hineinlesen“ der deutschengrundrechtlichen Anforderungen wird von der 
zweiten Position als gekünstelter Umweg angesehen. Sie spricht sich deshalb für die 
Nichtanwendung des Tatbestandsmerkmals „Deutscher“ aus. Geht man von dem 
sonst geltenden Grundsatz aus, wonach die unionskonforme Auslegung einer 
Nichtanwendung vorgeht, dann ist der erste Weg der richtige.

2. Grundrechtsberechtigung und Grundrechtsmündigkeit

13 Grundrechtsberechtigung (= Grundrechtsträgerschaft, Grundrechtsfähigkeit) 
meint die Fähigkeit, Rechtsträger oder Zuordnungssubjekt von Grundrechten zu 
sein. Im Unterschied zur Grundrechtsträgerschaft bezieht sich Grundrechtsmündig-
keit auf die Fähigkeit eines Grundrechtsträgers, die grundrechtlich geschützten 
Rechtsgüter, Freiheiten und Rechte selbst verfahrensrechtlich wahrzunehmen. Dies 
richtet sich nach der Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen (auch als 
„Grundrechtsreife“ bezeichnet) – BVerfGE 28, 243, 255. Fehlt es an der Grund-
rechtsmündigkeit, bedarf der Grundrechtsträger eines gesetzlichen Vertreters, um 
seine Grundrechte wahrzunehmen. Die Grundrechtsmündigkeit kann unterhalb 
der gewöhnlichen Volljährigkeitsgrenze (volle Geschäftsfähigkeit, vgl. §  2 BGB) lie-
gen, die in den einfachen Prozessordnungen regelmäßig die Voraussetzung für die 
Prozess- oder Verfahrensfähigkeit bildet.

14 Neben dieser prozessualen Seite wird unter dem Stichwort der „Grundrechtsmündigkeit“ 
auch das Verhältnis zwischen elterlichem Erziehungsrecht und der zunehmenden Selbststän-
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digkeit des Minderjährigen thematisiert. Dies kann dazu führen, dass mit wachsender Ein-
sichtsfähigkeit des Kindes das elterliche Erziehungs- und Bestimmungsrecht zunehmend ge-
schmälert wird. Schließlich wird unter diesem Topos die Frage diskutiert, ob es ein Mindestal-
ter gibt, ab dem der Staat seine Maßnahmen gegenüber einem Minderjährigen rechtfertigen 
muss. Dies ist aber heute nach wohl allgemeiner Meinung nicht der Fall. Die Grundrechte sind 
auf eine umfassende Rechtfertigungsbedürftigkeit staatlicher Begrenzung und Ausgestaltung 
von Grundrechten angelegt.

3. Grundrechtsberechtigung vor der Geburt und nach dem Tod

15Nach h. M. wird die tote Person durch Art.  1 Abs.  1 GG geschützt. Bei der noch 
nicht geborenen Person reicht der Schutz der Grundrechte, soweit die grundrechtli-
chen Schutzgegenstände sinnvollerweise in Anspruch genommen werden können 
(daran fehlt es etwa bei Kommunikationsgrundrechten oder der Berufsfreiheit). Die 
ungeborene oder tote Person ist zwar nicht grundrechtsberechtigt und kann sich 
deshalb auch nicht mit Hilfe eines gesetzlichen Vertreters auf „ihre“ Grundrechte 
berufen (str. für den Ungeborenen; das einfache Recht kennt jedenfalls keine solche 
Form der gesetzlichen Vertretung), aber die Grundrechte als objektive Normen ent-
halten einzelne Vorgaben für den Umgang mit solchen Personen und für ihren 
Schutz (näher bei Rn.  280 ff.).

4. Grundrechte im besonderen Gewaltverhältnis

16Die Figur des besonderen Gewaltverhältnisses entstammt dem Ende des 19.  Jh. 
Sie diente dazu, besonders enge Beziehungen zwischen Staat und Bürger und die 
dazu gehörigen Einrichtungen zu erfassen, mit denen ganz bestimmte öffentliche 
Aufgaben verwirklicht wurden. Zu diesen Einrichtungen zählten: Schule (Art.  7 
Abs.  1, 141 GG), Hochschule (Art.  5 Abs.  3 GG), Beamtenverhältnis (Art.  33 Abs.  4, 
5 GG), Wehr- und Zivildienst (Art.  12 Abs.  2, 12a, 4 Abs.  3 GG), Strafvollzugsver-
hältnis (Art.  12 Abs.  3, 74 Abs.  1 Nr.  1, 104 GG). Unter dem Grundgesetz diente die 
Figur anfänglich dazu, Bereiche wie den Strafvollzug oder das Schulwesen der vor-
rangigen Ordnungs- und Gestaltungsmacht der Exekutive zu unterwerfen. Außer-
dem sah man die Geltung der Grundrechte als eingeschränkt oder gar ausgeschlos-
sen an. Das Bundesverfassungsgericht hat mit dieser Tradition gebrochen und  
1.) das besondere Gewaltverhältnis dem Vorbehalt des Gesetzes unterworfen,  
2.) die allgemeine Grundrechtsgeltung anerkannt, 3.) der Figur eine allgemein 
rechtfertigende Wirkung abgesprochen. Stattdessen prüft es, ob Zweck und Aufga-
be des besonderen Gewaltverhältnisses den Eingriff zu rechtfertigen vermögen (vgl. 
BVerfGE 33, 1, 10 f. – Strafgefangene). 

17Mit der Figur des besonderen Gewaltverhältnisses sind demnach keine spezifi-
schen Rechtsfolgen mehr für die Grundrechtsdogmatik verbunden. Nicht anders als 
bei anderen wichtigen öffentlichen Aufgaben vermögen die hier berührten Zwecke 
weitreichende Grundrechtsbegrenzungen zu rechtfertigen. So sollen manche Ver-
haltensweisen so stark von der öffentlichen Aufgabe geprägt sein, dass die Tätigkeit 
als solche nicht grundrechtlich geschützt sein soll (z. B. der Gebrauch eines Dienst-
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telefons mit Blick auf Art.  10 Abs.  1 GG oder die Pflicht eines Schülers, zwei Stun-
den aus pädagogischen Gründen nachzusitzen). Soweit heutzutage noch über das 
besondere Gewaltverhältnis gestritten wird, geht es darum, wie weit die grund-
rechtlich geschützte Freiheit zurückgedrängt werden darf. Exemplarisch dafür steht 
das Minderheitsvotum zur Kopftuch-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, 
BVerfGE 108, 282, 315 f. – Kopftuch I:

18 s „Die Senatsmehrheit nimmt zu Unrecht einen schwerwiegenden Eingriff in die Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit der Beschwerdeführerin an, um einen Gesetzes-

vorbehalt zu rechtfertigen. Damit verkennt sie die funktionelle Begrenzung des Grundrechts-
schutzes für Beamte. Im Fall des Zugangs zu einem öffentlichen Amt gibt es keine offene 
Abwägungssituation gleichwertiger Rechtsgüter; das für die Grundrechtsverwirklichung we-
sentliche Rechtsverhältnis in der Schule wird in erster Linie durch den Grundrechtsschutz von 
Schülern und Eltern geprägt. Wer Beamter wird, stellt sich in freier Willensentschließung auf 
die Seite des Staates. Der Beamte kann sich deshalb nicht in gleicher Weise auf die freiheitssi-
chernde Wirkung der Grundrechte berufen wie jemand, der nicht in die Staatsorganisation 
eingegliedert ist. In Ausübung seines öffentlichen Amtes kommt ihm deshalb das durch die 
Grundrechte verbürgte Freiheitsversprechen gegen den Staat nur insoweit zu, als sich aus dem 
besonderen Funktionsvorbehalt des öffentlichen Dienstes keine Einschränkungen ergeben. 
Der beamtete Lehrer unterrichtet auch im Rahmen seiner persönlichen pädagogischen Verant-
wortung nicht in Wahrnehmung eigener Freiheit, sondern im Auftrag der Allgemeinheit und in 
Verantwortung des Staates. Beamtete Lehrer genießen deshalb bereits vom Ansatz her nicht 
denselben Grundrechtsschutz wie Eltern und Schüler: Die Lehrer sind vielmehr an Grundrech-
te gebunden, weil sie teilhaben an der Ausübung öffentlicher Gewalt.“

II. Juristische Personen

1. Inländische juristische Personen des Privatrechts

a) Grundsatz

19 Als Grundrechtsträger kommen nach Art.  19 Abs.  3 GG neben den natürlichen 
Personen inländische juristische Personen des Privatrechts in Betracht, soweit die 
Grundrechte „ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind“. Bei der Anwendbar-
keitsfrage ist darauf abzustellen, ob „ihre Bildung und Betätigung Ausdruck der 
freien Entfaltung der natürlichen Personen sind“ und deshalb der „Durchgriff“ auf 
die hinter den juristischen Personen stehenden natürlichen Personen den Grund-
rechtsschutz sinnvoll und erforderlich erscheinen lässt. Das Verfassungsgericht sieht 
in dem Erfordernis eines personalen Substrats aber keine notwendige Schutzvor-
aussetzung. Vielmehr kann es ausreichen, wenn die Person sich in einer mit einer 
natürlichen Person vergleichbaren „grundrechtstypischen Gefährdungslage“ befin-
det. Das Gericht hat folglich Stiftungen als schützenswerte Personen anerkannt (von 
daher erscheint es nicht sehr hilfreich, die Gesichtspunkte „personales Substrat“ 
und „Gefährdungslage“ in einen Gegensatz zu stellen, in diese Richtung aber Kin-
green/Poscher, GrundR, Rn.  215). „Für die Beantwortung der Frage, ob ein Grund-
recht seinem Wesen nach auf Personenvereinigungen anwendbar ist, ist in erster 
Linie darauf abzustellen, ob es nur individuell oder auch korporativ betätigt werden 



7

B. Grundrechtsberechtigte 19 – 23

kann“ (BVerfGE 122, 342, 355). In der Konsequenz führt dies dazu, dass nicht nur 
vollrechtsfähige juristische Personen, sondern alle Vereinigungen von privaten Per-
sonen in Betracht kommen, sofern sie über ein Mindestmaß an organisatorischer 
Verfestigung verfügen. Anerkannt hat das Verfassungsgericht beispielsweise die 
Grundrechtsträgerschaft der Kommanditgesellschaft, der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts und nichtstaatlichen Organisationen, die regelmäßig Versammlungen veran-
stalten (BVerfGE 122, 342, 348 f.).

b) Ausnahme: staatlich beherrschtes Unternehmen

20Steht hinter einer juristischen Person des Privatrechts der Staat, kommt eine 
Grundrechtsträgerschaft nur in Betracht, wenn es sich um eine der anerkannten 
Ausnahmen eines Grundrechtsschutzes für die öffentliche Hand handelt (Kirchen, 
Universitäten, Rundfunkanstalten) oder der Staat keinen beherrschenden Einfluss 
auf das Unternehmen ausübt (näher Rn.  38). 

2. Inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts

a) Der Grundsatz: keine Grundrechtsträgerschaft für juristische Personen  
des öffentlichen Rechts

BVerfGE 21, 362 – Sozialversicherungsträger

21Sachverhalt: Die Beschwerdeführerin gewährte Sozialversicherungsleistungen an die Wit-
we eines Arbeiters, der durch einen Verkehrsunfall getötet worden war. Der Unfall war durch 
Fahrlässigkeit eines Bediensteten der in der Bundesrepublik stationierten britischen Streit-
kräfte verursacht worden. Diese Fälle werden als sog. Stationierungsschäden behandelt, für 
die nach Amtshaftungsgrundsätzen gehaftet wird. Während im Normalfall beim Erbringen 
von Sozialversicherungsleistungen alle Schadensersatzansprüche des Versicherten auf den 
zahlenden Sozialversicherungsträger übergehen, scheitert dieser Anspruchsübergang wegen 
der Subsidiaritätsklausel des §  839 Abs.  1 Satz 2 BGB in Fällen, in denen der Beamte nur fahr-
lässig gehandelt hat und der Verletzte auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind deshalb wegen der Subsidiaritätsklausel Amts-
haftungsansprüche ausgeschlossen (und können daher auch nicht übergehen), wenn und so-
weit dem Verletzten infolge des Schadens Sozialversicherungsleistungen zustehen, die nach 
Art und Umfang seine Ersatzansprüche decken. Gegen diese Rechtsprechung wendete sich 
die Beschwerdeführerin.

22Als entscheidendes Kriterium für die prinzipielle Verschiedenheit von juristi-
schen Personen des Privatrechts und solchen des öffentlichen Rechts sah das Verfas-
sungsgericht das Wesen der Grundrechte an. Es führte dazu aus (a. a. O., S.  369):

23s „Das Wertsystem der Grundrechte geht von der Würde und Freiheit des einzelnen 
Menschen als natürliche Person aus. Die Grundrechte sollen in erster Linie die Frei-

heitssphäre des Einzelnen gegen Eingriffe der staatlichen Gewalt schützen und ihm insoweit 
zugleich die Voraussetzungen für eine freie aktive Mitwirkung und Mitgestaltung im Gemein-
wesen sichern. Von dieser zentralen Vorstellung her ist auch Art.  19 Abs.  3 GG auszulegen und 
anzuwenden. Sie rechtfertigt eine Einbeziehung der juristischen Personen in den Schutzbe-
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reich der Grundrechte nur, wenn ihre Bildung und Betätigung Ausdruck der freien Entfaltung 
der natürlichen Personen sind, besonders wenn der ‚Durchgriff‘ auf die hinter den juristischen 
Personen stehenden Menschen dies als sinnvoll oder erforderlich erscheinen lässt. Danach 
bestehen grundsätzlich Bedenken dagegen, die Grundrechtsfähigkeit auf juristische Personen 
des öffentlichen Rechts im Bereich der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben zu erstrecken. 
Wenn die Grundrechte das Verhältnis des Einzelnen zur öffentlichen Gewalt betreffen, so ist 
es damit unvereinbar, den Staat selbst zum Teilhaber oder Nutznießer der Grundrechte zu 
machen; er kann nicht gleichzeitig Adressat und Berechtigter der Grundrechte sein […].“

b) Die „Ausnahme-Trias“ eines Grundrechtsschutzes der öffentlichen Hand

24 Das Verfassungsgericht hat jedoch die Grundrechtsträgerschaft für Kirchen, Uni-
versitäten und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten anerkannt. Für die 
staatlich anerkannten Kirchen (Art.  140 GG i. V. m. Art.  137 Abs.  5 WRV) ergibt sich 
dies daraus, dass die „kirchliche Gewalt zwar öffentliche, aber nicht staatliche Ge-
walt“ und damit generell grundrechtsberechtigt ist. Nur soweit die Kirchen vom 
Staat verliehene Befugnisse ausüben oder soweit ihre Maßnahmen den kirchlichen 
Bereich überschreiten oder in den staatlichen Bereich hineinreichen, betätigen die 
Kirchen mittelbar auch staatliche Gewalt (BVerfGE 18, 385, 387 – Teilung einer 
Kirchengemeinde). 

25 Für die verbleibenden Fälle hat das Gericht sehr restriktive Anforderungen auf-
gestellt, die etwa dazu führen, dass sich eine Gemeinde gegenüber dem Land nicht 
auf Art.  14 GG berufen kann (BVerfGE 61, 82, 103 f. – Sasbach):

26 s „Bei den in der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anerkann-
ten Ausnahmen handelt es sich durchweg um juristische Personen des öffentlichen 

Rechts, die den Bürgern auch zur Verwirklichung ihrer individuellen Grundrechte dienen, und 
die als eigenständige, vom Staat unabhängige oder jedenfalls distanzierte Einrichtungen be-
stehen […]. Als in dieser Art eigenständige, vom Staat unabhängige oder jedenfalls distanzier-
te Einrichtungen sind die Gemeinden nicht anzusehen […]. Einem grundrechtsgeschützten 
Lebensbereich zugeordnet sind sie nicht schon deshalb, weil ihnen durch die Verfassungen des 
Bundes und der Länder gewährleistete Selbstverwaltungsrechte zustehen […]. Zwar kann ein 
Selbstverwaltungsrecht gerade auch deshalb eingeräumt sein, weil die betreffende Körper-
schaft einem ‚grundrechtsgeschützten Lebensbereich‘ zuzuordnen ist, wobei dann ‚das 
Selbstverwaltungsrecht‘ als ‚freiheitsstabilisierend und sogar freiheitskonstituierend in Erschei-
nung tritt‘ […], wie dies etwa bei den Rundfunkanstalten oder den Universitäten der Fall ist. 
Auch die Garantie der gemeindlichen Selbstverwaltung dient der allgemeinen politischen Bür-
gerfreiheit. Sie läßt sich aber dem Schutzbereich materieller Grundrechte nicht in vergleichba-
rer Weise zuordnen.“

27 In einer späteren Entscheidung hat das Gericht bekräftigt, dass der Grundrechts-
schutz nur so weit reicht, wie dies zur Wahrnehmung der organisationstypischen 
Aufgaben erforderlich ist. Aus diesem Grund hat es die Verfassungsbeschwerde ei-
ner öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt für unzulässig erachtet, mit der diese 
sich unter Berufung auf Art.  14 Abs.  1 GG gegen eine Änderung des Urheberrechts 
wenden wollte. Nur soweit solche Fragen den Schutzbereich des Art.  5 Abs.  1 S.  2 
GG selbst berühren, kommt ein grundrechtlicher Schutz in Betracht (BVerfGE 78, 
101, 102 f. – Eigentumsrecht von Rundfunkanstalten).
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c) Weitere Ausnahmefälle

28Auch über die bekannte Ausnahmetrias hinaus hat das Verfassungsgericht die 
Grundrechtsträgerschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts bejaht, 
wenn bei dieser nicht eine gesetzlich zugewiesene und geregelte öffentliche Aufga-
be, sondern die Interessenwahrnehmung der Mitglieder im Vordergrund steht (so 
BVerfGE 70, 1, 15 ff. – Kostendämpfung). Diese Unterscheidung unterstreicht noch 
einmal, dass nicht die Rechtsform, sondern die Funktion der juristischen Personen 
das maßgebliche Kriterium für den Ausschluss der Rechtsträgerschaft ist (so Sachs, 
GrundR, Kap.  6, Rn.  86 f.). Doch sollte bei der Handhabung des Kriteriums die sehr 
restriktive Grundhaltung des Verfassungsgerichts gegenüber einer Grundrechtsträ-
gerschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts berücksichtigt werden 
(so wird der Eigentumsschutz aus Art.  14 GG bislang stets versagt). 

3. Ausländische juristische Personen

29Ausländische Personen- oder Kapitalvereinigung sind vom Schutz des Art.  19 
Abs.  3 GG ausgeschlossen. Inländisch ist eine Vereinigung nach h. M., wenn sie ih-
ren Sitz, d. h. den tatsächlichen Ort des Verwaltungszentrums, im Bundesgebiet hat 
(bei rechtlich selbstständigen Tochtergesellschaften ist deren Sitz maßgeblich). Die-
se im Rahmen von Art.  19 Abs.  3 GG angewandte Sitztheorie bedarf keiner unions-
rechtlichen Modifikation, da das deutsche Verfassungsrecht im Unterschied zum 
Gesellschaftsrecht über andere Wege verfügt, um eine Schlechterbehandlung von 
Vereinigungen mit Sitz in der Europäischen Union zu verhindern. Welchen konst-
ruktiven Weg man dabei gehen sollte, ist umstritten (einen anschaulichen Überblick 
zu den verschiedenen Wegen gibt Remmert, in: Maunz/Dürig, GG, Art.  19 Abs.  3, 
Rn.  96 ff. m. w. N.), sicher ist aber die Anwendungserweiterung des Grundrecht-
schutzes durch Art.  19 Abs.  3 GG zugunsten der Unionspersonen. Ein Weg besteht 
darin, den Begriff „inländisch“ unionsrechtskonform im Sinne von „deutsche ein-
schließlich europäische juristischer Personen des EU-Auslands“ auszulegen. Näher 
liegt der aus dem einfachen Recht vertraute Weg der Nichtanwendung des Merk-
mals „inländisch“. Das Bundesverfassungsgericht spricht schlicht von der „Anwen-
dungserweiterung des Art.  19 Abs.  3 GG“ (BVerfGE 129, 78, 97).

30Will sich eine Vereinigung auf ein Deutschengrundrecht berufen, bleibt zu klären, ob über 
das Sitzkriterium hinaus noch zusätzlich zu verlangen ist, dass die Vereinigung nicht von 
Ausländern beherrscht wird. Gegen dieses zusätzliche Erfordernis lassen sich die rechtliche 
Selbstständigkeit juristischer Personen sowie die Veränderbarkeit von Beteiligungsverhältnis-
sen zumindest bei börsennotierten Vereinigungen anführen. Für das zusätzliche Erfordernis 
spricht, dass auch mit Blick auf die Grundrechtsberechtigung bzw. die Grundrechtsbindung 
nach den Beherrschungsverhältnissen gefragt wird. Außerdem würde sonst allein die organi-
satorische Verfestigung ausreichen, damit nicht grundrechtsberechtigte Ausländer in den Ge-
nuss des Grundrechtsschutzes gelangen könnten. Für die Berufung einer Vereinigung mit Sitz 
in der Europäischen Union muss dementsprechend geprüft werden, ob die Vereinigung von 
Unionsbürgern (Art.  20 AEUV) beherrscht wird.
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4. Inanspruchnahme prozessualer Grundrechte durch ausländische juristische 
Personen und solche des öffentlichen Rechts

31 Ausländische und öffentlich-rechtliche Vereinigungen können sich aber auf die 
sog. prozessualen, im Rechtsstaatsprinzip wurzelnden Grundrechte berufen, also 
auf Art.  101 Abs.  1 S.  2 und 103 Abs.  1 GG. Auch Art.  19 Abs.  4 GG wird man als 
rügefähig ansehen dürfen (str.). Das Bundesverfassungsgericht hat dazu ausgeführt 
(BVerfGE 138, 64, 82 f. – Unterlassen einer Richtervorlage): 

32 s „Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts können sich juristische 
Personen des öffentlichen Rechts, wenn sie an einem Rechtsstreit in Wahrnehmung 

öffentlicher Aufgaben beteiligt sind, auf die Rechte aus Art.  101 Abs.  1 Satz 2 und Art.  103 
Abs.  1 GG berufen. Im Unterschied zu den Grundrechten aus Art.  1 bis 17 GG, die juristische 
Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht beanspruchen können, enthalten 
Art.  101 Abs.  1 Satz 2 und Art.  103 Abs.  1 GG auch objektive Verfahrensgrundsätze, die für 
jedes gerichtliche Verfahren gelten und daher auch jedem zugutekommen müssen, der nach 
den maßgeblichen Verfahrensnormen parteifähig oder von dem Verfahren unmittelbar be-
troffen ist […]. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass die Funktion richterlicher Entscheidun-
gen im Rechtsstaat nur dann gerechtfertigt ist, wenn sie unter Beachtung der Erfordernisse 
eines gehörigen Verfahrens gewonnen werden, die im Interesse gerechter richterlicher Urteils-
findung unverzichtbar sind (vgl. BVerfGE 61, 82 [105]). Diese rechtsstaatlich fundierten Erwä-
gungen greifen auch dann, wenn – wie hier – eine Behörde nach dem einschlägigen Verfah-
rensrecht Beteiligte im fachgerichtlichen Verfahren sein kann.“

C. Grundrechtsverpflichtete

33 In Art.  1 Abs.  3 GG heißt es: „Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzge-
bung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.“ 
Dass mit diesem Satz die gesamte deutsche Staatsgewalt an die Grundrechte gebun-
den werden soll, ergibt sich aus Art.  20 Abs.  2 S.  2 GG, der die Formen möglicher 
Staatsgewalt auf die drei genannten Staatsfunktionen (Gesetzgebung, Verwaltung 
und Rechtsprechung) begrenzt und zugleich bestimmt, dass diese Funktionen 
„durch besondere Organe“ (Staatsorgane) ausgeübt werden. Danach ist jedenfalls 
jedes Staatsorgan, während es eine Staatsfunktion ausübt, an die Grundrechte ge-
bunden. Trotz des klaren Ausgangspunktes führt die Vielfalt hoheitlicher Organisa-
tions- und Betätigungsformen zu Zweifelsfragen.

I. Staatsorgane

1. Privater Beliehener

34 Wenn Privaten durch einen staatlichen Akt die Befugnis verliehen wird, Hoheits-
gewalt auszuüben (sog. Beliehene), müssen sie, soweit sie Hoheitsgewalt ausüben, 
auch an die Grundrechte gebunden sein. Ein Beispiel dafür ist die Erteilung eines 
staatlich anerkannten Zeugnisses durch eine private Ersatzschule (siehe Art.  7 
Abs.  4 GG). Andernfalls müsste man dem Staat die Möglichkeit einer Beleihung 
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verweigern, da er sich sonst verfassungsrechtlichen Bindungen entziehen könnte. 
Soweit die Beliehenen keine Hoheitsgewalt ausüben, bleiben sie freilich grund-
rechtsberechtigt.

2. Privatrechtliche Organisation im alleinigen Eigentum des Staates

35Als schwierig erweist sich die Frage nach der Grundrechtsbindung bei privat-
rechtlichen Organisationen, an denen der Staat beteiligt ist. Es handelt sich bei ih-
nen weder um Staatsorgane im herkömmlichen Sinne, noch üben diese Unterneh-
men Hoheitsgewalt und damit eine staatliche Funktion aus. Indes ist nicht einzuse-
hen, warum sich der Staat seinen grundrechtlichen Bindungen durch die Wahl einer 
privatrechtlichen Organisationsform entziehen können sollte. Soweit diese Unter-
nehmen im Alleinbesitz der öffentlichen Hand stehen, wird deshalb auch gewöhn-
lich nicht an der Grundrechtsbindung gezweifelt (s. aber die in Rn.  38 aufgeführte 
Ausnahme mangels staatlicher Beherrschung).

3. Gemischt-wirtschaftliche Unternehmen

36Die Situation verkompliziert sich, wenn sowohl der Staat als auch Private an ei-
nem Unternehmen beteiligt sind (sog. gemischt-wirtschaftliche Unternehmen). Das 
Verfassungsgericht hat sich für das Beherrschungskriterium ausgesprochen und die 
Voraussetzungen in der sog. Fraport-Entscheidung (BVerfGE 128, 226 – Fraport) 
dahin gehend präzisiert, dass von einer Beherrschung durch öffentliche Anteilseig-
ner in der Regel auszugehen ist, wenn (a. a. O., S.  246 f.):

37s „mehr als die Hälfte der Anteile im Eigentum der öffentlichen Hand stehen. Insoweit 
kann grundsätzlich an entsprechende zivilrechtliche Wertungen angeknüpft werden 

(vgl. §§  16, 17 AktG, Art.  2 Abs.  1 Buchstabe f Richtlinie 2004/109/EG). Ob in besonderen 
Fällen dieses Kriterium zu ergänzen ist, bedarf hier keiner Entscheidung. Das Kriterium der 
Beherrschung mit seiner Anknüpfung an die eigentumsrechtlichen Mehrheitsverhältnisse stellt 
danach nicht auf konkrete Einwirkungsbefugnisse hinsichtlich der Geschäftsführung ab, son-
dern auf die Gesamtverantwortung für das jeweilige Unternehmen: Anders als in Fällen, in 
denen die öffentliche Hand nur einen untergeordneten Anteil an einem privaten Unternehmen 
hält, handelt es sich dann grundsätzlich nicht um private Aktivitäten unter Beteiligung des 
Staates, sondern um staatliche Aktivitäten unter Beteiligung von Privaten. Für sie gelten unab-
hängig von ihrem Zweck oder Inhalt die allgemeinen Bindungen staatlicher Aufgabenwahr-
nehmung. Bei der Entfaltung dieser Aktivitäten sind die öffentlich beherrschten Unternehmen 
unmittelbar durch die Grundrechte gebunden und können sich umgekehrt gegenüber Bürgern 
nicht auf eigene Grundrechte stützen.“

38Der Gesichtspunkt der Beherrschung erlaubt es, trotz einer mehr als 50-prozenti-
gen Beteiligung die Grundrechtsbindung zu verneinen, wenn die gesetzliche Ausge-
staltung einen beherrschenden Einfluss des Staates ausschließt (so mit Blick auf die 
Deutsche Post AG BVerfGE 115, 205, 227 f. – Betriebs- und Geschäftsgeheimnis). 

39In der Literatur ist der Umgang mit den gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen sehr um-
stritten. Um die privaten Anteilseigener zu schützen, wird vielfach nach Wegen gesucht, die 
Grundrechtsbindung zu begrenzen. Am weitest gehenden wird vertreten, dass nur die öffent-
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liche Hand niemals aber das Unternehmen selbst grundrechtsgebunden sei. Die staatlichen 
Anteilseigner seien verpflichtet, ihre grundrechtlichen Bindungen im Rahmen des zivilrecht-
lich Erlauben zu verwirklichen. Andere machen die Grundrechtsbindung vom verfolgten Un-
ternehmenszweck abhängig. Sei der Unternehmenszweck auf die Verfolgung öffentlicher 
Aufgaben gerichtet, dann greife die Grundrechtsbindung, andernfalls sei das Unternehmen 
ausschließlich grundrechtsberechtigt. Demgegenüber sieht das Bundesverfassungsgericht die 
privaten Anteilseigner nicht als schutzbedürftig an. Auf einem funktionierenden Aktien-
markt stünde es ihnen frei, ihre Beteiligungen auf rein private Unternehmen zu beschränken. 

II. Staatsfunktionen

40 Grundsätzlich reicht die Ausübung einer Staatsfunktion für sich genommen aus, 
um eine Grundrechtsbindung zu erzeugen. Kein Zweifel besteht über die Grund-
rechtsbindung bei Erlass hoheitlicher Rechtsakte (z. B. Parlamentsgesetz, Verwal-
tungsakt oder Verwaltungsvertrag). Auch bei tatsächlichem Handeln des Staates 
wird die Grundrechtsbindung bejaht (z. B. staatliche Informationstätigkeit, Straßen-
bauarbeiten). Außerdem ist die Bindungswirkung der Grundrechte nicht auf das 
Territorium der Bundesrepublik Deutschland begrenzt, wenn und soweit sich staat-
liches Handeln im Ausland auswirkt. Im BND-Urteil heißt es dazu mit Blick auf 
Art.  1 Abs.  3 GG (BVerfG, Urt. v. 19.5.20 – 1 BvR 2835/17 – BND, Rn.  88, 91 f.): 

41 s „Art.  1 Abs.  3 GG begründet eine umfassende Bindung der deutschen Staatsgewalt an 
die Grundrechte des Grundgesetzes. Einschränkende Anforderungen, die die Grund-

rechtsbindung von einem territorialen Bezug zum Bundesgebiet oder der Ausübung spezifi-
scher Hoheitsbefugnisse abhängig machen, lassen sich der Vorschrift nicht entnehmen. […] 

Die Grundrechte binden die staatliche Gewalt vielmehr umfassend und insgesamt, unab-
hängig von bestimmten Funktionen, Handlungsformen oder Gegenständen staatlicher Aufga-
benwahrnehmung […]. Das Verständnis der staatlichen Gewalt ist dabei weit zu fassen und 
erstreckt sich nicht nur auf imperative Maßnahmen oder solche, die durch Hoheitsbefugnisse 
unterlegt sind. Alle Entscheidungen, die auf den jeweiligen staatlichen Entscheidungsebenen 
den Anspruch erheben können, autorisiert im Namen aller Bürgerinnen und Bürger getroffen 
zu werden, sind von der Grundrechtsbindung erfasst. Eingeschlossen sind hiervon Maßnah-
men, Äußerungen und Handlungen hoheitlicher wie nicht hoheitlicher Art. Grundrechtsge-
bundene staatliche Gewalt im Sinne des Art.  1 Abs.  3 GG ist danach jedes Handeln staatlicher 
Organe oder Organisationen, weil es in Wahrnehmung ihres dem Gemeinwohl verpflichteten 
Auftrags erfolgt […]. 

Die Grundrechtsbindung der deutschen Staatsgewalt beschränkt sich dabei auch im Aus-
land nicht auf eine bloß objektivrechtliche Verpflichtung[…]. Sie korrespondiert vielmehr mit 
einer Grundrechtsberechtigung derjenigen, die durch die jeweiligen Grundrechtsgarantien als 
geschützte Grundrechtsträger ausgewiesen sind. Eine Grundrechtsbindung zugunsten indivi-
dueller Grundrechtsträger, der dann aber keinerlei subjektivrechtliche Entsprechung gegen-
übersteht, sieht das Grundgesetz nicht vor.“

42 Die Grundrechtsbindung greift auch ein, wenn die deutsche Staatsgewalt im Aus-
land gegenüber Ausländern handelt (a. a. O., Rn.  96): 

43 s „Mit dieser Verknüpfung der Grundrechte und der Gewährleistung der Menschen-
rechte wäre ein Verständnis der Grundrechte des Grundgesetzes, das deren Geltung 

an der Staatsgrenze enden lässt und deutsche Stellen gegenüber Ausländern im Ausland von 
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ihrer Verpflichtung auf die Grund- und Menschenrechte entbindet, nicht vereinbar. Der An-
spruch des Grundgesetzes, auf der Grundlage internationaler Konventionen im Zusammenwir-
ken über die Staatsgrenzen hinweg unveräußerliche Rechte einer jeden Person – einschließlich 
des Schutzes vor Überwachung (vgl. Art.  12 AEMR; Art.  17 Abs.  1 IPbpR) – sicherzustellen, 
würde damit konterkariert.“

44Schließlich steht einer solchen Grundrechtsbindung auch nicht entgegen, dass hier 
andere Staats- und Rechtsordnungen berührt werden (a. a. O., Rn.  101 f.): 

45s „Die Bindung an die deutschen Grundrechte begründet nur eine Verantwortlichkeit 
und Verantwortung deutscher Staatsorgane. Sie flankiert allein autonome politische 

Entscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und begrenzt ausschließlich eigene Hand-
lungsspielräume. Entsprechend wirken die Grundrechte als Abwehrrechte auch im Ausland nur 
gegenüber der deutschen Staatsgewalt und laufen damit parallel zu den durch das völker-
rechtliche Interventionsverbot begründeten Beschränkungen. In der Grundrechtsbindung 
liegt damit weder ein Verstoß gegen das völkerrechtliche Interventionsverbot, noch beschränkt 
sie die Handlungs- oder Rechtsetzungsmacht anderer Staaten. […] 

Dementsprechend wirkt die Geltung der Grundrechte (hier des Art.  10 Abs.  1 GG) nicht auf 
die Rechtsordnung anderer Staaten ein und entfalten auch hieran anknüpfende Eingriffser-
mächtigungen für Überwachungsmaßnahmen für deren interne Rechtsordnung keine norma-
tive Wirkung.“ 

1. Fiskalisches Hilfsgeschäft

46Umstritten ist die Grundrechtsbindung, wenn sich staatliche Organe wie private 
Bürger verhalten, etwa bei der Beschaffung von Gütern und Leistungen (z. B. Ein-
kauf von Büromaterial). Man spricht insoweit von fiskalischen Hilfsgeschäften. Da 
die Grundrechte darauf ausgerichtet sind, in umfassender Weise den Bürger vor 
dem Staat zu schützen und staatliche Organe nie zu Privatpersonen werden, son-
dern sich nur wie diese gerieren können, müssen sie ihr Verhalten stets vor der 
Verfassung rechtfertigen. Geht man von dieser Überlegung aus, ist es für die An-
nahme der Grundrechtsbindung hinreichend, dass ein Staatsorgan handelt; die 
gleichzeitige Ausübung von Hoheitsgewalt ist dann nicht erforderlich. Zumindest 
die Beachtung des Gleichheitssatzes bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wird heu-
te nicht mehr in Frage gestellt. Die früher h. M. verneinte eine Grundrechtsbindung. 
Sie kreierte neben dem hoheitlichen Staat als Privatrechtssubjekt den Fiskus.

2. Wirtschaftliche Tätigkeit

47Mit der wirtschaftlichen Tätigkeit wird man nicht anders als mit den fiskalischen 
Hilfsgeschäften umgehen können. Der Staat handelt nie als Privater; er bleibt stets 
auf das Gemeinwohl verpflichtet. Der BGH spricht sich jedenfalls dann für eine 
Grundrechtsbindung aus, wenn die öffentliche Hand, wie beispielsweise durch die 
Sparkassen, auch eine gesetzlich festgelegte öffentliche Aufgabe wahrnimmt 
(BGHZ 154, 146 – NPD-Sparkassenkonto, wo der Willkürverstoß i. S. d. Art.  3 
Abs.  1 GG der Sparkasse bei der Kündigung eines Girokontos gegenüber der NPD 
mit dem Parteienprivileg aus Art.  21 Abs.  2 GG begründet wird).
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III. Verhältnis zwischen Bundes- und Landesgrundrechten

48 Das Grundgesetz ist Teil eines Mehrebenensystems. Oberhalb der grundgesetzli-
chen Ebene liegt das europäische Unionsrecht. Auf seine Verknüpfung mit dem 
Grundgesetz, die dabei bestehenden verfassungsrechtlichen Grenzen für das Uni-
onsrecht und die Frage der Grundrechtsbindung bei der Umsetzung und Anwen-
dung des Unionsrechts wird unter Rn.  1631 ff. näher eingegangen. Unterhalb der 
grundgesetzlichen Bundesebene liegt die Ebene der Landesverfassungen. Die meis-
ten Landesverfassungen verfügen über einen eigenen Grundrechtskatalog. Nach 
Art.  142 GG bleiben die Bestimmungen der Landesverfassungen insoweit in Kraft, 
als sie mit den Grundrechten des Grundgesetzes übereinstimmen. Einig ist man sich 
dabei, dass trotz der Formulierung („Artikeln 1 bis 18“) Art.  142 GG alle Grund-
rechte und grundrechtsgleichen Rechte des Grundgesetzes erfasst. Da Art.  31 GG 
heute so verstanden wird, dass Landesverfassungsrecht nicht gebrochen und ungül-
tig wird, sofern es inhaltlich mit dem Bundesrecht (Grundgesetz und einfachem 
Bundesrecht) übereinstimmt, deckt sich die allgemeine Regelung mit der Anord-
nung in Art.  142 GG. Nach beiden Bestimmungen bleibt das Landesverfassungs-
recht gültig und findet neben dem Bundesrecht Anwendung. Gebrochen wird ein 
Landesgrundrecht also nur, wenn es den Grundrechten des Grundgesetzes wider-
spricht. Bleibt ein Landesgrund inhaltlich hinter den Bundesgrundrechten zurück, 
kann es zu einem Widerspruch nur kommen, sofern das Landesverfassungsrecht die 
sich aus Art.  1 Abs.  3 GG ergebende weitergehende Geltung der Bundesgrundrechte 
ausschließen will. An einem entsprechenden Willen fehlt es aber regelmäßig (ein 
Beispiel für einen solchen Widerspruch findet sich in Art.  29 Abs.  5 der hessischen 
Verfassung, der Aussperrungen verbietet). Soweit ein Landesgrundrecht über die 
Bundesgrundrechte hinausreicht, kann es zu einem Widerspruch kommen, wenn 
dadurch eine anderweitig grundgesetzlich geschützte Position verkürzt wird (also 
z. B. die Anerkennung eines weiterreichenden allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
nach Landesverfassungsrecht zu einer Einschränkung der durch Art.  5 Abs.  1 S.  2 
GG geschützten Pressefreiheit führt). Doch ist diese Frage von geringer praktischer 
Relevanz (vgl. Dreier, in: Dreier, GG, Art.  142, Rn.  41 ff., 50 ff.).

49 Deutlich schwieriger zu beurteilen ist die Frage, ob und unter welchen Vorausset-
zungen Landesverfassungsgerichte Maßnahmen landesstaatlicher Behörden und 
Gerichte bei der Anwendung von Bundesrecht an den Landesgrundrechten über-
prüfen und gegebenenfalls aufheben dürfen. Das Bundesverfassungsgericht hat da-
für folgende Leitlinien entwickelt (BVerfGE 96, 345, Ls. 2–4 – Landesverfassungs-
gerichte):

50 s „Raum für die Anwendung der parallel mit den Grundrechten des Grundgesetzes ver-
bürgten Grundrechte der Landesverfassung bleibt den Richtern eines Landes auch bei 

der Durchführung eines bundesrechtlich geregelten Verfahrens. Der Rechtsanwender trägt 
eine eigenständige Verantwortung für die Durchsetzung der subjektiven Verfassungsrechte. 
[…] Die Kompetenz des Landes für seine Landesverfassungsgerichtsbarkeit erlaubt eine Rege-
lung, nach der eine Verletzung mit dem Grundgesetz inhaltsgleicher subjektiver Landesverfas-
sungsrechte durch ein Gericht des Landes bei der Durchführung des bundesrechtlich geregel-
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ten Verfahrens mit der Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht gerügt und die 
angegriffene Gerichtsentscheidung von diesem aufgehoben werden kann. Diese Regelung 
darf nicht weitergehen, als es zur Verwirklichung des Zwecks der Verfassungsbeschwerde un-
erläßlich ist. Nur insoweit wird die Reichweite der Bundeskompetenz aus Art.  74 Abs.  1 Nr.  1 
GG durch die Landeskompetenz begrenzt. […] Die Landesverfassungsbeschwerde gegen Ent-
scheidungen der Gerichte eines Landes darf danach nur insoweit zugelassen werden, als ein 
von den Verfahrensordnungen des Bundes eröffneter Rechtsweg zuvor ordnungsgemäß aus-
geschöpft wurde und die danach verbleibende Beschwer des Beschwerdeführers auf der Aus-
übung der Staatsgewalt des Landes – und nicht auch der des Bundes – beruht. […] Inhalts-
gleich – und damit zulässiger Prüfungsmaßstab für das Landesverfassungsgericht – ist das 
entsprechende Landesgrundrecht nur, wenn es in dem zu entscheidenden Fall zu demselben 
Ergebnis wie das Grundgesetz führt. […] Bei der Prüfung dieser Vorfrage ist das Landesverfas-
sungsgericht gemäß §  31 BVerfGG an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
gebunden und unterliegt der Vorlagepflicht gemäß Art.  100 Abs.  3 GG.“

D. Grundrechtswirkungen

I. Überblick

51Grundrechtswirkungen sind Gebote, die sich an den Staat als Grundrechtsver-
pflichteten wenden und ihm ein bestimmtes Verhalten auferlegen. Sie dienen der 
Sicherung des grundrechtlichen Schutzgegenstandes. Statt von Grundrechtswir-
kungen wird auch von Grundrechtsfunktionen, -dimensionen, -gehalten oder -be-
deutungen gesprochen. Trotz vieler Auseinandersetzungen um Aufbau und Inhalte 
der einzelnen Grundrechtswirkungen erfreut sich doch eine Reihe von ihnen breiter 
Anerkennung in Praxis und Wissenschaft:

–  Subjektiv-rechtliche Wirkungen: 1. Abwehrrechte, 2. Leistungsrechte, 3. Mit-
wirkungsrechte.

–  Objektiv-rechtliche Wirkungen: 1. Einrichtungsgarantien, 2. Ausstrahlungs-
wirkungen, 3. Schutzpflichten, 4. Organisations- und Verfahrensgehalte.

II. Einteilungen

1. Jellineks Statuslehre

52Die bekannteste Einteilung stammt von Georg Jellinek (System der subjektiven 
öffentlichen Rechte, 2.  Aufl. 1905, S.  85 ff.). Er unterscheidet vier Status, in denen 
sich der Bürger zum Staat befinden kann und aus denen sich subjektive Rechte ge-
genüber dem Staat ergeben können: den „passiven Status“, den „negativen Status“, 
den „positiven Status“ und den „aktiven Status“. Auf die drei zuletzt genannten 
Status wird auch heute noch gerne zurückgegriffen, wobei ihnen aber auch ein neu-
er Inhalt gegeben wird. Der negative Status meint die Freiheit vom Staat. Er wird 
durch das Abwehrrecht geschützt. Der positive Status meint die Freiheit durch den 
Staat, das Angewiesensein des Bürgers auf staatliche Leistungen. Er wird durch das 
Leistungsrecht verwirklicht. Der aktive Status schließlich meint die Freiheit im und 
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für den Staat. Er wird durch die staatsbürgerlichen Rechte, insbesondere das Wahl-
recht ausgestaltet. Zu seiner Verwirklichung dienen sowohl Leistungs- wie Mitwir-
kungsrechte, wie das Wahlrecht aus Art.  38 Abs.  1 S.  1 GG.

2. Subjektiv-rechtliche und objektiv-rechtliche Wirkung

53 Eine weitere verbreitete Unterteilung ist die zwischen „subjektiv-rechtlichen“ 
und „objektiv-rechtlichen Grundrechtsgehalten“. Die subjektiv-rechtlichen Gehalte 
fassen jene Wirkungen zusammen, die in erster Linie die Perspektive des Einzelnen 
aufnehmen: die Abwehr gegen, die Leistung vom und die Mitwirkung im Staat. Sie 
haben ihren Niederschlag im Wortlaut der Grundrechtsbestimmungen gefunden 
(siehe Art.  1 Abs.  1, 6 Abs.  4, 12 Abs.  2 GG). Demgegenüber gehören die objek-
tiv-rechtlichen Gehalte einer jüngeren Bedeutungsschicht der grundrechtlichen Ent-
wicklung an. Zusammengefasst werden darunter solche Grundrechtswirkungen, 
die die Gestaltung der Rechts- und Gesellschaftsordnung prägen. Das normative 
Fundament für ihre Entwicklung bildete in der Rechtsprechung des BVerfG die Vor-
stellung von den Grundrechtsgewährleistungen als „verfassungsrechtlichen Grund-
entscheidungen“ oder „Grundsatznormen“. Als solche schützen sie ganze Rechtsin-
stitute (z. B. Ehe oder Eigentum) vor grundlegenden Veränderungen durch den Ge-
setzgeber, besitzen eine Ausstrahlungswirkung, die sich auf die Auslegung der 
gesamten Rechtsordnung auszuwirken vermag, und verlangen nach einer umfassen-
den Sicherung des Schutzgegenstandes durch den Staat, dem es geboten sein kann, 
bestimmte Handlungen der Bürger zu verbieten. Zwischen subjektiv- und objek-
tiv-rechtlichen Grundrechtswirkungen besteht kein Gegensatz, vielmehr sind sie 
auf das engste miteinander verwoben (BVerfGE 50, 290, 337 – Mitbestimmung):

54 s „Nach ihrer Geschichte und ihrem heutigen Inhalt sind sie [die Grundrechte] in erster 
Linie individuelle Rechte, Menschen- und Bürgerrechte, die den Schutz konkreter, be-

sonders gefährdeter Bereiche menschlicher Freiheit zum Gegenstand haben. Die Funktion der 
Grundrechte als objektiven Prinzipien besteht in der prinzipiellen Verstärkung ihrer Geltungs-
kraft (BVerfGE 7, 198, 205 – Lüth), hat jedoch ihre Wurzel in dieser primären Bedeutung (vgl. 
etwa für das Eigentum BVerfGE 24, 367, 389 – Hamburgisches Deichordnungsgesetz). Sie läßt 
sich deshalb nicht von dem eigentlichen Kern lösen und zu einem Gefüge objektiver Normen 
verselbständigen, in dem der ursprüngliche und bleibende Sinn der Grundrechte zurücktritt.“

55 Die Unterscheidung zwischen subjektiv-rechtlich und objektiv-rechtlich ist wenig aussage-
kräftig. Im Grunde steht das Attribut subjektiv für vertraute und das Attribut objektiv für 
neue Grundrechtswirkungen. Nicht verwechselt werden darf die Unterscheidung mit der Un-
terscheidung zwischen objektiver Norm und subjektivem Recht. Wenn also darüber gestritten 
wird, ob eine objektiv-rechtlichen Grundrechtswirkung wie die Schutzpflicht auch ein subjek-
tives Grundrecht des Schutzsuchenden umfasst, dann ist das eine Frage, die durch die Einord-
nung als objektiv-rechtlicher Gehalt in keiner Weise determiniert wird. Alle Grundrechtswir-
kungen bzw. -gehalte finden ihre Grundlage in der objektiven Grundrechtsnorm und für jede 
Wirkung bzw. Dimension lässt sich fragen, ob mit ihr ein subjektives (Grund-)Recht verbun-
den ist. 
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III. Abwehrrecht

56„Grundrechte als Abwehrrechte“ bilden das Kernstück unseres tradierten Grund-
rechtsverständnisses. Zugleich ist das Abwehrrecht die praktisch wichtigste Grund-
rechtswirkung, weil sich die meisten Grundrechtsfälle mit seiner Hilfe bewältigen 
lassen.

57Das Abwehrrecht funktioniert wie ein bedingtes Unterlassungsgebot: Ein Grund-
rechtseingriff in den Schutzbereich des Abwehrrechts ist nur unter der Vorausset-
zung erlaubt, dass der Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Gelingt die 
Rechtfertigung, so muss der Betroffene die Beeinträchtigung seiner Grundrechtspo-
sition (Schutzgegenstand) hinnehmen. Andernfalls hat er einen Anspruch auf Un-
terlassen und ggf. Beseitigung der Beeinträchtigung. Nur ein verfassungsrechtlich 
ungerechtfertigter Eingriff bewirkt eine Grundrechtsverletzung.

1. Schutzbereich

58Der Schutzbereich legt den Anwendungsbereich des Abwehrrechts fest, indem er 
in sachlicher Hinsicht bestimmt, welche Verhaltensweisen (z. B. seine Meinung frei 
zu äußern), Eigenschaften (z. B. nicht vorbestraft zu sein), Situationen (z. B. sich 
ungestört in seiner Wohnung aufzuhalten), Rechtspositionen (z. B. das Eigentum an 
einer Sache) oder Rechtsgüter (z. B. Leben oder körperliche Unversehrtheit) vor 
Grundrechtseingriffen geschützt werden sollen. Außerdem muss der persönliche 
Schutzbereich des Grundrechts eröffnet sein. Bei der Festlegung des Schutzbereichs 
ist vom Schutzbedürfnis des Bürgers auszugehen. Die freiheits- bzw. autonomiebe-
zogenen Schutzgüter lassen sich in der konkreten Situation mitunter nur unter Be-
rücksichtigung des Selbstverständnisses des Grundrechtsträgers ermitteln. Der Ein-
zelne entscheidet beispielsweise, woran er glaubt oder welche Tätigkeit er zu seinem 
Beruf machen möchte. Die bloße Behauptung genügt dafür jedoch nicht. Der Bürger 
muss plausibel darlegen, warum sein Verhalten etwa als Kunst durch Art.  5 Abs.  3 
GG geschützt sein soll und es sich nicht nur um eine Meinungsäußerung handelt.

59Um sicher entscheiden zu können, ob ein Grundrechtseingriff vorliegt, muss mit-
unter der Schutzbereich bereits mit Blick auf den möglichen Eingriff ermittelt wer-
den. So stellt sich beispielsweise bei Gefährdungen die Frage, ob das Abwehrrecht 
davor überhaupt schützt. Die Frage wird man bejahen müssen: Das Abwehrrecht 
beinhaltet einen Anspruch auf Unterlassen einer Beeinträchtigung, um eine künfti-
ge Verletzung des Schutzgegenstandes zu verhindern. Da aber eine künftige Verlet-
zung zugleich eine gegenwärtige Gefährdung darstellt, muss das Abwehrrecht auch 
vor Gefährdungen schützen.

a) Ausgrenzung generell schutzunwürdiger Verhaltensweisen?

60Zum Teil werden bestimmte Verhaltensweisen generell aus dem Schutzbereich 
des Abwehrrechts ausgegrenzt, weil man sie für schutzunwürdig hält. Diskutiert 
wird dies für Beispiele wie den Mord auf der Bühne, das Posaunespielen auf der 
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Straßenkreuzung oder das Ansprayen fremder Wände. Begründet werden solche 
sog. Grundrechtsgrenzen mit dem Gedanken des Grundrechtsmissbrauchs oder mit 
dem einer allgemeinen Nichtstörungsschranke, demzufolge die Freiheit, einen an-
deren zu verletzen, ihn zu nötigen oder sein Eigentum zu beeinträchtigen, nicht vom 
Schutzbereich erfasst wird. Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich in einer 
Kammerentscheidung in diese Richtung einmal ausgesprochen – (BVerfG, NJW 
1984, S.  1293 f.). Die Schwierigkeit dieses Ansatzes besteht darin, dass sich solche 
generellen Grenzen als zu grob und ungenau erweisen, um in schwierigen Fällen, 
etwa beim Widerstreit zwischen Meinungsfreiheit und Ehrschutz, zu beurteilen, zu 
wessen Gunsten ein Konflikt aufzulösen ist. Außerdem muss darauf geachtet wer-
den, dass die Frage der Schutzunwürdigkeit nicht von den Wertungen der einfachen 
Rechtsordnung abhängig gemacht werden darf. Denn es bleibt denkbar, dass ein 
Gesetz in verfassungswidriger Weise ein Verhalten als rechtswidrig einstuft. In ei-
ner neueren Entscheidung hat denn auch das BVerfG festgestellt, dass die Beein-
trächtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch ein Kunstwerk allein nicht 
ausreicht, um die Kunstfreiheit zu begrenzen, sondern auch in diesem Fall eine 
Abwägung zwischen den betroffenen Positionen vorzunehmen sei. Das Gericht hat 
sich also gegen die Annahme einer festen Nichtstörungsschranke ausgesprochen 
(BVerfGE 119, 1, 23, 27 – Esra).

b) Gewährleistungsspezifische Schutzbereichsbestimmung

61 Während sich das Bundesverfassungsgericht früher meist mit der bloßen sach-
lich-thematischen Berührung begnügte, um den Schutzbereich eines Grundrechts 
als eröffnet anzusehen, neigt es in den letzten Jahren dazu, grundrechtliche Schutz-
bereiche zu spezifizieren. Zur leichteren gedanklichen Erfassung bietet es sich an, 
zwischen drei Konstellationen thematischer Spezifizierung zu unterscheiden:

aa) Sachlich-thematische Abgrenzung von Schutzbereichen

62 Ziel dieser Form der Spezifizierung ist es, Überschneidungen der Schutzbereiche 
so weit wie möglich zu verhindern. Sachlich handelt es sich um eine Frage der 
Grundrechtskonkurrenz. Ein Beispiel dafür ist das pressespezifische Schutzmoment 
der Pressefreiheit in Abgrenzung zum Schutz von Meinungsinhalten durch die Mei-
nungsfreiheit.

bb) Sachlich-thematische Begrenzung eines Schutzbereichs

63 Ziel ist es hier, den Schutzbereich unter Verweis auf den spezifischen Schutzzweck 
des Grundrechts einzuengen. Ein umstrittenes Beispiel dafür ist die Begrenzung der 
Versammlungsfreiheit auf Versammlungen, die der öffentlichen Meinungsbildung 
dienen. Ein zweites Beispiel bildet der Ausschluss der Kunstfreiheit für den Kunst-
mittler, wenn dieser kein künstlerisches Konzept, sondern kommerzielle Interessen 
gegenüber dem Künstler durchzusetzen beabsichtigt (BVerfG, NJW 2006, S.  596, 
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598 – Xavier Naidoo). Hierher gehört auch die Aussage des BVerfG, dass die Frei-
heit der Person aus Art.  2 Abs.  2 S.  2 GG von „vornherein nicht eine Befugnis, sich 
unbegrenzt überall aufhalten und überall hin bewegen zu dürfen (vgl. BVerfGE 94, 
166, 198)“ umfasst, so dass die räumliche Beschränkung einer ausländerrechtlichen 
Aufenthaltsgestattung nicht den Schutzbereich berührt (BVerfGE 96, 10, 21). Ein 
weiteres plastisches Beispiel bietet der Schutz wirtschaftlicher Betätigung am 
Markt, den das BVerfG folgendermaßen umschreibt (BVerfGE 116, 135, 151 f. – 
Gleichheit im Vergaberecht):

64s „In der bestehenden Wirtschaftsordnung schützt das Freiheitsrecht des Art.  12 Abs.  1 
GG das berufsbezogene Verhalten einzelner Personen oder Unternehmen am Markt 

[…]. Erfolgt die unternehmerische Berufstätigkeit am Markt nach den Grundsätzen des Wett-
bewerbs, wird die Reichweite des Freiheitsschutzes auch durch die rechtlichen Regeln mitbe-
stimmt, die den Wettbewerb ermöglichen und begrenzen. Art.  12 Abs.  1 GG sichert in diesem 
Rahmen die Teilhabe am Wettbewerb nach Maßgabe seiner Funktionsbedingungen […].“

cc) Gewährleistungsgehalt statt Schutzbereich

65In zwei, vielfach scharf kritisierten (repräsentativ Kahl, Vom weiten Schutzbe-
reich zum engen Gewährleistungsgehalt, Der Staat 43 (2004), S.  167 ff. m. w. N.) Ent-
scheidungen hat das BVerfG im Hinblick auf staatliche Informationen, die an die 
Allgemeinheit gerichtet sind (sog. Publikumsinformationen), den Versuch unter-
nommen, das Verhältnis von Schutzbereich, Eingriff und Vorbehalt des Gesetzes 
neu auszutarieren (BVerfGE 105, 252 – Glykol; 105, 279 – Osho). 

66Den Ausgangspunkt bildete das Abgehen vom weiten Eingriffsverständnis (näher 
Rn.  73 ff.) und die Einführung einer Dreiteilung auf der Ebene des Grundrechtsein-
griffs. Das Gericht unterschied zwischen 1.) sog. klassischen Grundrechtseingriffen, 
2.) Beeinträchtigungen, die funktionell äquivalent mit einem solchen Eingriff sind, 
und 3.) sonstige Beeinträchtigungen (BVerfGE 105, 279, 299 ff. – Osho; näher 
Rn.  71 ff., 2309). Während die Kategorien des Schutzbereichs und des Vorbehalts 
des Gesetzes für den klassischen Eingriff und die mit ihm funktional äquivalenten 
Beeinträchtigungen unverändert blieben, entwickelt das Gericht für die verbleiben-
de Gruppe der sonstigen Beeinträchtigung neue Umgangsregeln.

67Für den Vorbehalt des Gesetzes postulierte es eine Ausnahme für sonstige Beein-
trächtigungen. Es löste für diese Gruppe von Beeinträchtigung das bis dahin aus-
nahmslos geltende Junktim zwischen Eingriff und Vorbehalt des Gesetzes auf. 
Sonstige Beeinträchtigung waren also auch ohne parlamentsgesetzliche Grundlage 
möglich (BVerfGE 105, 279, 303 ff. – Osho). 

68Schließlich nahm es an, dass der Schutzbereich eines Grundrechts trotz des Vor-
liegens einer sonstigen Beeinträchtigung nicht berührt wird, wenn die staatliche 
Maßnahme (= staatliche Publikumsinformation) drei Anforderungen erfüllt, näm-
lich 

1. eine staatliche Aufgabe wahrgenommen wird,
2. die Zuständigkeitsordnung eingehalten und
3. die Informationen inhaltlich richtig und sachlich formuliert sind (BVerfGE 105, 

252, 268 – Glykol). 
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69 In welchem Umgang das Bundesverfassungsgericht aktuelle an dieser Konzepti-
on festhält, lässt sich nicht sicher sagen. In einer jüngeren Entscheidung über staatli-
ches Informationshandeln hat das Gericht zwar an dem Gedanken festgehalten, 
dass der Schutzbereich von Art.  12 Abs.  1 GG nicht vor jeder Veränderung von 
Marktdaten oder Wettbewerbsbedingungen schützt. Doch genügt es für die Eröff-
nung des Schutzbereiches und das Vorliegen eines Grundrechtseingriffs auch bei 
amtlichen Informationshandeln bzw. Publikumsinformationen, wenn die Informati-
on „direkt auf die Markbedingungen konkret individualisierter Unternehmen zielt, 
in dem sie die Grundlangen der Entscheidungen am Markt zweckgerichtet beein-
flusst und so die Markt- und Wettbewerbssituation zum wirtschaftlichen Nachteil 
der betroffenen Unternehmen verändert“ (BVerfGE 148, 40, 51 – Lebensmittel-
pranger). Es liegt dann ein rechtfertigungsbedürftiges staatliches Handeln vor. Da 
diese Voraussetzungen gewöhnlicherweise bei beeinträchtigenden Publikumsinfor-
mationen erfüllt werden, bleibt für die Annahme einer sonstigen Beeinträchtigung 
und damit für die Besonderheiten auf Ebene des Schutzbereichs und des Vorbehalts 
des Gesetzes allenfalls ein sehr schmaler Anwendungsbereich. 

c) Schutzbereichsverstärkungen

70 Mitunter verbindet das Gericht zwei Grundrechte miteinander, um den grundrechtlichen 
Schutz zu verstärken oder eine spezifische Schutzwirkung zu betonen („… in Verbindung mit 
…“) (ablehnend: Kingreen/Poscher, GrundR, Rn.  262). Grundsätzlich ist jedes Grundrecht 
für sich zu prüfen. Dies gilt etwa für den Fall des an einen Metzger gerichteten Verbots, Tiere 
zu schächten. Hier spricht wenig gegen eine Prüfung von Art.  12 Abs.  1 GG und Art.  4 Abs.  1 
GG nebeneinander. Die Grundrechte weisen eine unterschiedliche Schutzrichtung auf, so 
dass nicht einzusehen ist, warum es zu einer Verstärkung kommen sollte. Das BVerfG ist indes 
einen anderen Weg gegangen und hat Art.  12 Abs.  1 GG bzw. Art.  2 Abs.  1 GG, weil es sich um 
einen ausländischen Metzger handelte, um die Wertungen des Art.  4 Abs.  1 GG ergänzt (vgl. 
BVerfGE 104, 337, 345 f. – Schächten). Eine Schutzbereichsverstärkung sollte nur in Betracht 
gezogen werden, sofern Grundrechte gleichgerichtet sind und der Eingriff durch die gleichzei-
tige oder zusätzliche Beeinträchtigung ein besonderes Gewicht gewinnt. So liegen die Dinge 
beispielsweise bei Pressefotos, wenn über die Privatsphäre hinaus (Art.  2 Abs.  1 mit Art.  1 
Abs.  1 GG) noch als spezifisches Schutzmoment der Privatsphäre die Familie (Art.  6 Abs.  1 
GG) berührt wird, weil auf den Fotos die Kinder mitabgelichtet werden (vgl. BVerfGE 101, 
361, 385 f. – Caroline von Monaco II). 

2. Grundrechtseingriff

a) Klassischer und weiter Eingriffsbegriff

71 Ein staatliches Verhalten löst die abwehrrechtlichen Wirkungen einer Gewähr-
leistung nur dann aus, wenn es die Eigenschaft eines Grundrechtseingriffs besitzt. 
Das Bundesverfassungsgericht bestimmt die Merkmale des „herkömmlichen“ oder 
„klassischen“ Grundrechtseingriffs wie folgt (BVerfGE 105, 279, 300 – Osho):

72 s „Danach wird unter einem Grundrechtseingriff im Allgemeinen ein (1.) rechtsförmiger 
Vorgang verstanden, der (2.) unmittelbar und (3.) gezielt (final) durch ein vom Staat 
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verfügtes, erforderlichenfalls (4.) zwangsweise durchzusetzendes Ge- oder Verbot, also impe-
rativ, zu einer Verkürzung grundrechtlicher Freiheiten führt.“

73Der Eingriffsbegriff wurde in den vergangenen Jahrzehnten ausgedehnt: Erfasst 
werden auch faktische Beeinträchtigungen (zu. 1.), wie z. B. der finale Rettungs-
schuss oder Straßenlärm, mittelbare (zu 2.), etwa die Auswirkungen der Laden-
schlusszeiten für die Kunden (BVerfGE 13, 230), die Folgen des Organtransplanta-
tionsverbots für den Organspender (BVerfG, NJW 1999, S.  3403 ff.), die Folgen der 
Ausweisung des Ehemannes für die Ehefrau (BVerfGE 51, 386, 397 f.), das Fernblei-
ben oder der Austritt Einzelner von/aus einer Sekte infolge staatlicher Publikumsin-
formationen über die Sekte (BVerfGE 105, 279, 300), ungezielte Beeinträchtigun-
gen (zu 3.), beispielsweise eine Publikums- oder Verbraucherinformation über den 
Glykolgehalt einzelner Weine, wenn sie inhaltlich fehlerhaft oder unsachlich gehal-
ten sind (BVerfGE 105, 252, 273) und nicht zwangsbewehrte Beeinträchtigungen 
(zu 4.), wie das Erfordernis der Bereitschaft zur Tariftreue, um an einem staatlichen 
Vergabeverfahren teilnehmen zu können (BVerfGE 116, 202, 222 f.).

74Am Ende dieser Entwicklung versteht man nun unter einem Grundrechtseingriff 
jede durch die deutsche Staatsgewalt in zurechenbarer Weise verursachte nachteili-
ge Beeinträchtigung des durch den Schutzbereich erfassten Schutzgegenstandes.

75Ob eine nachteilige Beeinträchtigung eines Schutzgutes vorliegt, lässt sich meist 
leicht beantworten. Die Schwierigkeiten liegen gewöhnlich bei der Vorfrage, ob ein 
Schutzbereich überhaupt vor einer bestimmten Art von Störung schützt. 

76So lässt sich beispielsweise nicht ohne weiteres entscheiden, ob die durch Art.  8 Abs.  1 GG 
geschützte Versammlungsfreiheit nachteilig berührt wird, wenn ein Kampfflugzeug zu Beob-
achtungszwecken ein Demonstrationscamp überfliegt und dabei die gebotene Mindestflughö-
he um 30 Meter unterschreitet. Das Bundesverwaltungsgericht zog hier Schutzbereichs und 
Eingriffsüberlegungen zusammen und sprach sich für das Vorliegen eines faktischen Eingriffs 
aus, da die Maßnahme in ihrer konkreten Gestalt eine einschüchternde Wirkung entfaltet 
habe (BVerwGE 160, 169, 3. und 4. Ls.). 

77Erhebliche Schwierigkeiten kann ferner die Frage aufwerfen, welche Beeinträch-
tigungen sich der Staat zurechnen lassen muss. Folgende Zurechnungsgesichtspunk-
te sollte man berücksichtigen:

–  Hat der Staat die Beeinträchtigung allein verursacht, liegt regelmäßig ein hin-
reichender Zurechnungsgrund vor. Von den oben genannten Beispielen zählen 
dazu der finale Rettungsschuss, die Ladenschlusszeiten, die Ausweisung und 
das Transplantationsverbot (unmittelbar-faktischer Eingriff).

–  Hat der Staat nur eine Mitursache gesetzt und tritt die Beeinträchtigung erst 
aufgrund des Verhaltens der Bürger ein (z. B. weil diese eine Ware nicht mehr 
kaufen oder eine Vereinigung verlassen), spricht man gemeinhin von einem 
mittelbar-faktischen Eingriff. Einen solchen Eingriff muss sich der Staat jeden-
falls dann zurechnen lassen, wenn die Maßnahme – beispielsweise die War-
nung vor einem bestimmten Produkt – darauf abzielt (final), das beeinträchti-
gende Verhalten der Bürger hervorzurufen. Zurechenbar ist ihm das Verhalten 
aber regelmäßig auch noch, wenn die Reaktion der Bürger vorhersehbar ist und 
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er das Verhalten in Kauf genommen hat. Das Bundesverfassungsgericht nimmt 
einen mittelbar-faktischen Eingriff jedenfalls dann an, wenn eine hoheitliche 
Information „direkt auf die Markbedingungen konkret individualisierter Un-
ternehmen zielt, in dem sie die Grundlangen der Entscheidungen am Markt 
zweckgerichtet beeinflusst und so die Markt- und Wettbewerbssituation zum 
wirtschaftlichen Nachteil der betroffenen Unternehmen verändert“ (BVerfGE 
148, 40, 51 – Lebensmittelpranger).

–  Wirkt eine fremde Staatsmacht mit, so wird der Zurechnungszusammenhang 
meist aufgrund der Souveränität des fremden Staates unterbrochen. Die grund-
rechtliche Schutzpflicht kann jedoch dazu führen, dass sich der Staat schützend 
vor den Einzelnen stellen muss.

b) Gewährleistungsspezifischer Grundrechtseingriff

78 Vereinzelt stellt das Bundesverfassungsgericht weitere Anforderungen an das 
Vorliegen eines Grundrechtseingriffs. Die Funktion dieser Spezifizierung gleicht 
den Spezifizierungsbemühungen beim Schutzbereich: Es handelt sich um sach-
lich-thematische Einschränkungen, die das Ziel verfolgen, nur vor gewährleistungs-
spezifischen Beeinträchtigungen zu schützen. Die Aufgabe liegt also wiederum auf 
der Ebene der Konkurrenzen. In diesem Sinne fordert das Gericht z. B. bei Eingrif-
fen in die Berufsfreiheit eine „objektiv berufsregelnde Tendenz“ (BVerfGE 128, 1, 
81 f. – st. Rspr.).

c) Kumulativer bzw. additiver Grundrechtseingriff

79 Das Gericht erkennt neuerdings die Möglichkeit eines sog. additiven oder kumu-
lativen Grundrechtseingriffs an: „Grundsätzlich ist es möglich, dass verschiedene 
einzelne, für sich betrachtet geringfügige Eingriffe in grundrechtlich geschützte Be-
reiche in ihrer Gesamtwirkung zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung führen, 
die das Maß der rechtsstaatlich hinnehmbaren Eingriffsintensität überschreitet“ 
(BVerfGE 123, 186, 265 f.). Denkbar ist ein solcher additiver Eingriff etwa bei einer 
Vielzahl informatorischer Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit die Erstellung eines 
Persönlichkeitsbildes ermöglichen.

d) (Überholte) Konzeption des Bundesverfassungsgerichts:  
Eingriff, eingriffsgleiche Beeinträchtigung, sonstige Beeinträchtigung

80 In der Folge der Glykol-Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht zwischen 
„herkömmlichen (oder klassischen) Eingriffen“ und Beeinträchtigungen unter-
schieden. Letztere unterteilte es in bloße „Beeinträchtigungen“ und solche „ein-
griffsgleichen“ Beeinträchtigungen, die „in der Zielsetzung und in ihren Wirkun-
gen Eingriffen gleichkommen“ (BVerfGE 116, 202, 222). Erfunden wurde die Un-
terscheidung, um bei bloßen Beeinträchtigungen sowohl auf der Ebene des 
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Schutzbereichs also auch auf der Ebene des Vorbehalts des Gesetzes von den bislang 
geltenden verfassungsrechtlichen Anforderungen abzuweichen (näher Rn.  65 ff.). 

81Zwischenzeitlich hat das Gericht den Anwendungsbereich für eine bloße Beein-
trächtigung sehr stark eingeschränkt oder sogar beseitigt. Staatliches Informations-
handeln, das sich nachteilig auf individualisierte Grundrechtsträger auswirkt, sind 
stets als Grundrechtseingriff einzuordnen (BVerfGE 148, 40, 51 – Lebensmittel-
pranger). Alles spricht deshalb dafür, die Dreiteilung aufzugeben und zu den ver-
trauten Unterscheidungen und Zurechnungsaspekten zurückzukehren (Rn.  71 ff.): 
Kommt es zu einer Verkürzung einer grundrechtlich geschützten Position und ist 
diese dem Staat zurechenbar, liegt ein mittelbarer oder bloß faktischer Eingriff vor, 
der einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage bedarf.

82Einzig beim Informationshandeln der Regierung lässt sich diskutieren, ob die ver-
fassungsrechtliche Aufgabenzuweisung an Stelle einer parlamentsgesetzlichen Er-
mächtigung genügen kann. Das Bundesverfassungsgericht hält die Bundesregierung 
jedenfalls dann für befugt, ohne gesetzliche Grundlage Informationsauskünfte zu 
tätigen, wenn dies zur Erfüllung eines verfassungsmäßigen Frage- und Informati-
onsrechts des Bundestages erforderlich ist. Das Gericht sieht in diesen Maßnahmen 
aber durchaus Grundrechtseingriffe (vgl. BVerfGE 147, 50, 141 ff. – Parlamentari-
scher Informationsanspruch). 

e) Grundrechtsverzicht

83Trotz zurechenbarer Beeinträchtigung kann es an einem Grundrechtseingriff feh-
len, wenn der Betroffene auf sein Grundrecht verzichtet, indem er von seiner Ent-
scheidungsfreiheit Gebrauch macht und der Staatsmacht erlaubt, den Schutzgegen-
stand zu beeinträchtigen, so z. B. wenn der Wohnungsinhaber in die Durchsuchung 
seiner Wohnung einwilligt.

84Voraussetzung dafür ist, dass 1.) die Befugnis zur Einwilligung vom Grundrecht 
miterfasst bzw. geschützt wird, dessen Schutzgegenstand beeinträchtigt wird (d. h., 
dass der Grundrechtsträger über das Schutzgut disponieren darf), und 2.) die Ein-
willigung freiwillig erfolgt, insbesondere nicht auf einem Irrtum beruht.

85Bei Erwachsenen ist bei Eingriffen in Körper oder Gesundheit (Art.  2 Abs.  2 S.  1 
GG) der natürliche Wille maßgeblich, so dass trotz rechtlicher Einsichtsunfähigkeit 
die Einwilligung eines Betreuers in eine Zwangsbehandlung nicht zur Beseitigung 
des Grundrechtseingriffs führt. Es genügt, dass der Betroffene mit der Maßnahme 
nicht einverstanden ist (BVerfGE 128, 282, 300 f.). Vom Grundrechtsverzicht ist die 
autonome Selbstbestimmung zu unterscheiden: Wenn ich bestimmte Dinge tue, z. B. 
mich prostituiere oder sadistischen sexuellen Gelüsten unterwerfe oder Laserspiele 
spiele, übe ich – sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte wie etwa wirtschaftliche 
Not oder eine schwere psychische Störung vorliegen – meine Selbstbestimmung aus 
(ich nutze meine grundrechtliche Freiheit aus und verzichte nicht auf sie).
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3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Grundrechtseingriffs

86 Einen Grundrechtseingriff muss der Betroffene nur dann hinnehmen, wenn die-
ser verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Dies setzt zunächst eine ausdrückliche 
oder implizite Eingriffsermächtigung seitens der Verfassung voraus (sog. Grund-
rechtsvorbehalt, Grundrechtsschranke, Gesetzesvorbehalt), die primär den Gesetz-
geber ermächtigt, einen grundrechtlichen Schutzgegenstand zu beschränken oder 
wiederum zu Eingriffen in ihn zu ermächtigen. Ferner muss das eingreifende oder 
zu Eingriffen ermächtigende Gesetz die förmlichen und materiellen Anforderungen 
der Verfassung (Schranken-Schranken) beachten, die ein „Leerlaufen“ der Grund-
rechte verhindern.

87 Zu den Anforderungen zählen:
–  Regelung aller wichtigen, grundrechtsbedeutsamen Fragen durch das Gesetz 

selbst (Wesentlichkeitstheorie),
–  Zitiergebot (Art.  19 Abs.  1 S.  2 GG),
–  Gesetzgebungskompetenz (Art.  70 ff. GG),
–  Zustandekommen des Gesetzes (Art.  76 ff. GG),
–  Gebot der Normenklarheit und Normenbestimmtheit,
–  Kernbereich und Einrichtungsgarantie,
–  Grundsatz der Verhältnismäßigkeit,
–  Wesensgehaltsgarantie des Art.  19 Abs.  2 GG.

88 Häufig wird zwischen formellen und materiellen Anforderungen unterschieden. Da alle 
Fehler zur Verfassungswidrigkeit führen und sich darüber hinaus über die Zuordnung etwa 
des Bestimmtheitsgebotes endlos streiten lässt, wird hier auf diese Unterscheidung verzichtet. 

a) Verfassungsrechtliche Eingriffsermächtigung

89 Jeder Grundrechtseingriff muss auf eine verfassungsrechtliche Eingriffsermäch-
tigung (= Grundrechtsvorbehalt, auch als Gesetzesvorbehalt, Grundrechtsschranke 
bezeichnet) zurückgeführt werden können. Findet sich keine ausreichende Eingriff-
sermächtigung oder werden die Anforderungen nicht erfüllt, von denen die Er-
mächtigung abhängig gemacht wird, so kommt es zu einer Grundrechtsverletzung. 
Es gibt geschriebene und ungeschriebene, verfassungsimmanente Ermächtigungen.

90 Eine weit verbreitete Auffassung erkennt hingegen keine ungeschriebenen Grundrechts-
vorbehalte an, sondern spricht von immanenten Verfassungsschranken. Weitgehend handelt 
es sich dabei um eine terminologische Frage. Sachlichen Gehalt gewinnt die Einordnung je-
doch, wenn man aus der Klassifizierung als immanente Schranke schließt, dass Gesetzgeber, 
Gerichte oder Verwaltung in solchen Fällen bereits von der Verfassung vorgezeichnete Gren-
zen nachzeichnen und deshalb weder dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum eingeräumt 
ist, noch es überhaupt einer gesetzlichen Grundlage für einen Grundrechtseingriff bedarf. Die 
heute ganz h. M. bejaht beides (gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum und Notwendigkeit 
einer gesetzlichen Eingriffsgrundlage; vgl. BVerfGE 83, 130, 142 – Josefine Mutzenbacher). 
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aa) Ausdrückliche Grundrechtsvorbehalte

91Eine Schwierigkeit im Umgang mit den ausdrücklichen Eingriffsermächtigungen 
beruht darauf, dass sie sehr unterschiedliche Erscheinungsformen besitzen. Folgen-
de Formen lassen sich unterscheiden:

–  Die sog. Gesetzesvorbehalte, die man nochmals in einfache und qualifizierte 
unterteilen kann. Man erkennt einen Gesetzesvorbehalt an der Formulierung. 
Stets finden sich die Worte „auf Grund eines Gesetzes“ oder „durch Gesetz“ 
(vgl. Art.  2 Abs.  2 S.  3, 10 Abs.  2, 13 Abs.  3 GG). Als qualifiziert bezeichnet man 
Gesetzesvorbehalte, wenn die Ermächtigung von der Beachtung weiterer An-
forderungen abhängig gemacht wird (so z. B. das Erfordernis eines förmlichen 
Gesetzes in Art.  104 Abs.  1 GG oder das Vorliegen einer bestimmten Situation 
in Art.  11 Abs.  2 Alt.  1 GG).

–  Andere Bestimmungen, bei denen man zunächst im Wege der Auslegung er-
mitteln muss, ob es sich um eine Eingriffsermächtigung handelt. Dazu muss 
man sich überlegen, ob eine Bestimmung vielleicht eine indirekte Ermächti-
gung enthält, wer durch sie ermächtigt wird und von welchen Anforderungen 
die Ermächtigung abhängig gemacht wird. Die sog. Schrankenklausel des Art.  2 
Abs.  1 GG wird wie ein einfacher Gesetzesvorbehalt behandelt. Denn nach 
h. M. ist unter dem Begriff „verfassungsmäßige Ordnung“ die gesamte, mit der 
Verfassung in Einklang befindliche Rechtsordnung zu verstehen. Als qualifi-
zierter Gesetzesvorbehalt werden die „Vorschriften der allgemeinen Gesetze“ 
in Art.  5 Abs.  2 GG verstanden. Gleiches gilt für die beiden verbleibenden Al-
ternativen des Art.  5 Abs.  2 GG. Auch der sog. Regelungsvorbehalt des Art.  12 
Abs.  1 S.  2 GG gleicht in seinen Wirkungen einem Gesetzesvorbehalt. Trotz der 
missverständlichen Formulierungen im Apotheken-Urteil (BVerfGE 7, 377, 
404: „im Wesen des Grundrechts selbst angelegte Grenzen“) und dem Wortlaut 
der Bestimmung („regeln“) hat das BVerfG nie daran gezweifelt, dass der Vor-
behalt den Gesetzgeber zu Grundrechtsbegrenzungen ermächtigt. Schließlich 
umfasst auch die Bestimmung des Art.  14 Abs.  1 S.  2 GG einen Grundrechts-
vorbehalt, der den Gesetzgeber ermächtigt, Eigentumsrechte zu beschränken 
oder zu Beschränkungen zu ermächtigen.

–  Bei einigen Grundrechtsbestimmungen finden sich Formulierungen, die man 
als verfassungsunmittelbare Begrenzungen des Schutzgegenstandes verstehen 
kann, so zum Beispiel, wenn es in Art.  9 Abs.  2 GG heißt, dass Vereine, „die 
[sich] gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung richten“, verboten sind. Ein Verein, der sich zum Ziel 
setzt, das Grundgesetz zu beseitigen, wäre danach bereits durch das Grundge-
setz verboten. Ein Vereinsverbot nach dem VereinsG hätte rein deklaratori-
schen Charakter. Doch bräuchte die Verwaltung auch in diesem Fall eine (kon-
stitutive) gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, um das Vereinsverbot zwangs-
weise durchzusetzen.

–  Keine Eingriffsermächtigung enthalten Art.  4 Abs.  3 S.  2 und Art.  38 Abs.  3 GG. 
Führen gesetzliche Regelungen zu einer Beschränkung der Schutzgegenstände 
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(Recht der Kriegsdienstverweigerung, Wahlrecht), so können diese nur durch 
einen ungeschriebenen Grundrechtsvorbehalt (verfassungsimmanente Schran-
ken) gerechtfertigt werden.

92 In einigen Grundrechtsvorbehalten findet sich allein die Formulierung „auf 
Grund eines Gesetzes“ oder „durch Gesetz“, die man danach unterscheiden könnte, 
ob die Beschränkung unmittelbar durch das Gesetz bewirkt wird (z. B. ein strafge-
setzliches Verbot) oder das Gesetz nur zu einer Beschränkung ermächtigt (z. B. die 
polizeiliche Generalklausel, vgl. §  8 MEPolG). Bedeutet dies nun, dass eine Be-
schränkung allein durch oder allein aufgrund eines Gesetzes erfolgen darf, wenn 
sich in einem Vorbehalt nur eine der beiden Formulierungen findet (vgl. Art.  2 Abs.  2 
S.  3, 104 Abs.  1 S.  1 GG)? Beinhalten die grundgesetzlichen Formulierungen dem-
nach ein Delegationsverbot (nur durch Gesetz) oder das Gebot eines Vollzugs mit-
tels Verwaltungsakts (nur aufgrund eines Gesetzes – sog. Verwaltungsverfahrens-
vorbehalt)? Gegen die Deutung als Delegationsverbot spricht neben dem Fehlen 
dahin gehender entstehungsgeschichtlicher Hinweise das systematisch-teleologische 
Argument, dass die Delegationsfrage ihre Lösung in Art.  80 GG sowie im Parla-
mentsvorbehalt gefunden hat. Dazu passt, dass das Bundesverfassungsgericht den 
Vorbehalt des Art.  104 Abs.  1 S.  1 GG nicht im Sinne eines strikten Delegationsver-
bots auffasst, sondern sich mit erhöhten Anforderungen an die Regelungsdichte be-
gnügt (BVerfGE 14, 174, 186 f.; 14, 245, 251 – st. Rspr.). Das Gericht beantwortet die 
Frage der Delegationsbefugnis also unabhängig vom Wortlaut der Grundrechte mit 
Hilfe der Lehre vom Vorbehalt des Gesetzes. Auch einen zwingenden Verwaltungs-
verfahrensvorbehalt hat das Gericht bislang nicht anerkannt. Gegen eine solche 
Deutung spricht nicht zuletzt der entstehungsgeschichtliche Umstand, dass die For-
mulierung „nur auf Grund“ in Art.  16 Abs.  1 S.  2 GG gewählt wurde, um einen 
Verlust der Staatsangehörigkeit gerade durch einen Verwaltungsakt auszuschließen 
(a. A. Michael/Morlok, GrundR, Rn.  583 ff.).

bb) Verfassungsrechtliche Eingriffsermächtigung kraft kollidierenden 
Verfassungsrechts (verfassungsimmanente Schranken)

93 Einer Reihe von Grundrechtsgewährleistungen sind keine geschriebenen Grund-
rechtsvorbehalte beigefügt (etwa Art.  4 Abs.  1–3, 5 Abs.  3 S.  1, 6 Abs.  1 GG), so dass 
sich das Problem stellt, auf welchem Weg sich eine verfassungsrechtliche Begren-
zungsermächtigung herleiten lässt, um die praktisch unvermeidbaren Grundrechts-
eingriffe zu legitimieren.

94 Bevor das Bundesverfassungsgericht dafür eine eigene Lösung entwickelte, wur-
den zunächst andere Lösungsvorschläge ausgearbeitet, die aber alle vom Gericht 
verworfen wurden. In BVerfGE 30, 173, 191 ff. – Mephisto führt das Gericht dazu 
aus:

95 s „Die Kunst ist in ihrer Eigenständigkeit und Eigengesetzlichkeit durch Art.  5 Abs.  3 
Satz 1 GG vorbehaltlos gewährleistet. Versuche, die Kunstfreiheitsgarantie durch wer-

tende Einengung des Kunstbegriffes, durch erweiternde Auslegung oder Analogie aufgrund 
der Schrankenregelung anderer Verfassungsbestimmungen einzuschränken, müssen ange-
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sichts der klaren Vorschrift des Art.  5 Abs.  3 Satz 1 GG erfolglos bleiben. Unanwendbar ist 
insbesondere, wie auch der Bundesgerichtshof mit Recht annimmt, Art.  5 Abs.  2 GG, der die 
Grundrechte aus Art.  5 Abs.  1 GG beschränkt. Die systematische Trennung der Gewährleis-
tungsbereiche in Art.  5 GG weist den Abs.  3 dieser Bestimmung gegenüber Abs.  1 als lex spe-
cialis aus und verbietet es deshalb, die Schranken des Abs.  2 auch auf die in Abs.  3 genannten 
Bereiche anzuwenden. Ebensowenig wäre es angängig, aus dem Zusammenhang eines Wer-
kes der erzählenden Kunst einzelne Teile herauszulösen und sie als Meinungsäußerungen im 
Sinne des Art.  5 Abs.  1 GG anzusehen, auf die dann die Schranken des Abs.  2 Anwendung 
fänden. Auch die Entstehungsgeschichte des Art.  5 Abs.  3 GG bietet keinen Anhalt für die 
Annahme, daß der Verfassungsgeber die Kunstfreiheit als Unterfall der Meinungsäußerungs-
freiheit habe betrachten wollen. […] Abzulehnen ist auch die Meinung, daß die Freiheit der 
Kunst gemäß Art.  2 Abs.  1 Halbsatz 2 GG durch die Rechte anderer, durch die verfassungsmä-
ßige Ordnung und durch das Sittengesetz beschränkt sei. Diese Ansicht ist unvereinbar mit 
dem vom Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung anerkannten Verhältnis der 
Subsidiarität des Art.  2 Abs.  1 GG zur Spezialität der Einzelfreiheitsrechte […], das eine Erstre-
ckung des Gemeinschaftsvorbehalts des Art.  2 Abs.  1 Halbsatz 2 auf die durch besondere 
Grundrechte geschützten Lebensbereiche nicht zuläßt. Aus den gleichen Erwägungen verbie-
tet sich, Art.  2 Abs.  1 GG als Auslegungsregel zur Interpretation des Sinngehalts von Art.  5 
Abs.  3 Satz 1 GG heranzuziehen. Diese Schrankenregelung ist auch nicht auf den ‚Wirkbereich‘ 
der Kunst anzuwenden. […] Da die Kunstfreiheit keinen Vorbehalt für den einfachen Gesetz-
geber enthält, darf sie weder durch die allgemeine Rechtsordnung noch durch eine unbe-
stimmte Klausel relativiert werden, welche ohne verfassungsrechtlichen Ansatzpunkt und 
ohne ausreichende rechtsstaatliche Sicherung auf eine Gefährdung der für den Bestand der 
staatlichen Gemeinschaft notwendigen Güter abhebt.“

96Die vom Gericht gewählte Lösung baut auf dem Gedanken der Einheit der Ver-
fassung und der Einsicht auf, dass es zwischen den Verfassungsbestimmungen zu 
Kollisionen kommen kann, die dann im Rahmen der Verfassungsordnung aufgelöst 
werden müssen. Soweit Begrenzungen im Bereich vorbehaltlos garantierter Ge-
währleistungen notwendig sind, um solche Konflikte zu regeln, werden sie durch die 
mit der Gewährleistung kollidierenden Verfassungsnormen legitimiert. Diesen Ge-
danken hat das BVerfG erstmals im Zusammenhang mit dem Kriegsdienstverweige-
rungsrecht (Art.  4 Abs.  3 GG) entwickelt. Es heißt dort (BVerfGE 28, 243, 261 – 
Kriegsdienstverweigerung):

97s „Nur kollidierende Grundrechte Dritter und andere mit Verfassungsrang ausgestat-
tete Rechtswerte sind mit Rücksicht auf die Einheit der Verfassung und die von ihr 

geschützte gesamte Wertordnung ausnahmsweise imstande, auch uneinschränkbare Grund-
rechte in einzelnen Beziehungen zu begrenzen. Dabei auftretende Konflikte lassen sich nur 
lösen, indem ermittelt wird, welche Verfassungsbestimmung für die konkret zu entscheidende 
Frage das höhere Gewicht hat (BVerfGE 2, 1, 72 f.). Die schwächere Norm darf nur so weit 
zurückgedrängt werden, wie das logisch und systematisch zwingend erscheint; ihr sachlicher 
Grundwertgehalt muß in jedem Fall respektiert werden.“

98Neben den Grundrechten Dritter verweist die soeben genannte Formel pauschal 
auf andere Verfassungsbestimmungen, ohne genauere Anforderungen an einen sol-
chen Rückgriff aufzustellen. Doch hat sich das Gericht sehr deutlich gegen ein bloß 
formelhaftes Heranziehen kollidierenden Verfassungsrechts gewandt (BVerfGE 77, 
240, 255 – Herrnburger Bericht):
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99 s „Dabei reicht es nicht aus, die Einschränkung des vorbehaltlos gewährleisteten Grund-
rechts formelhaft mit dem ‚Schutz der Verfassung‘ oder mit der Funktionstüchtigkeit 

der Strafrechtspflege zu rechtfertigen. Eine solche pauschale Betrachtung würde dem hohen 
Rang dieser Grundfreiheit [Anm.: gemeint ist die Freiheit der Kunst, keine unionsrechtliche 
Grundfreiheit] sowie dem Umstand nicht gerecht, daß das Grundgesetz auf verfassungsrecht-
licher Ebene nur ganz bestimmte Vorkehrungen zu ihrem Schutz vorsieht. Es ist daher geboten, 
anhand einzelner Grundgesetzbestimmungen die konkret verfassungsrechtlich geschützten 
Rechtsgüter festzustellen, die bei realistischer Einschätzung der Tatumstände der Wahrneh-
mung des Rechts aus Art.  5 Abs.  3 Satz 1 GG widerstreiten, und diese in Konkordanz zu diesem 
Grundrecht zu bringen.“

(1) Gesetzgebungskompetenzen als kollidierende Verfassungsgüter

100 Das Gericht hat die Möglichkeit einer Kollision zwischen einem Grundrecht und 
einer grundgesetzlichen Kompetenzbestimmung anerkannt. Doch reicht dafür die 
bloße Statuierung nicht aus. Vielmehr muss dargelegt werden, dass die Materie von 
einer so grundlegenden Bedeutung für den demokratischen Verfassungsstaat ist, 
dass dies für seine Anerkennung als Verfassungswert spricht. Dies wird nur ganz 
ausnahmsweise der Fall sein und setzt auch eine Erklärung dafür voraus, warum der 
Verfassungsgeber einen solchen zentralen Wert nicht deutlicher thematisiert hat. In 
der Landesverteidigung hat das Gericht einen solchen Wert gesehen. 

101 Wie bei den ausdrücklichen Grundrechtsvorbehalten ist in erster Linie der Ge-
setzgeber ermächtigt, die Kollisionslagen aufzulösen (BVerfGE 83, 130, 142 – Jose-
fine Mutzenbacher). Die Kollisionslösungen sind nicht, wie einige Formulierungen 
des Gerichts nahelegen, unmittelbar aus der Verfassung ableitbar. Der Gesetzgeber 
zeichnet nicht nur das nach, was sich unmittelbar aus der Verfassung ergibt, sondern 
ihm ist wie auch sonst ein Gestaltungsspielraum eingeräumt, den er unter Beach-
tung der kollidierenden Verfassungsnormen und des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit auszufüllen hat.

(2) Verhältnis zwischen den verfassungsimmanenten Schranken  
und den qualifizierten Gesetzesvorbehalten

102 Da das Phänomen der Normenkollision auch bei Gewährleistungen auftauchen 
kann, denen ein Grundrechtsvorbehalt beigefügt ist, stellt sich die Frage, ob der 
ungeschriebene Vorbehalt neben den ausdrücklichen Vorbehalten zur Anwendung 
kommen kann. Bedeutung besitzt die Frage für die qualifizierten Gesetzesvorbe-
halte, weil der Rückgriff auf kollidierendes Verfassungsrecht die Möglichkeit eröff-
net, die Qualifikationsanforderungen zu überspielen. Gegen die Erstreckung des 
Vorbehalts kollidierenden Verfassungsrechts auf solche Grundrechte spricht die 
Qualifikationsentscheidung des Verfassungsgesetzgebers. Doch wird man bei der 
Frage eines Rückgriffs nicht nur nach verdeckten Regelungslücken fragen, sondern 
auch nach der Art der Qualifikation: Werden, wie in Art.  11 Abs.  2 GG, verschiede-
ne Gemeinwohlbelange angeführt, zu deren Schutz ein Eingriff möglich sein soll, 
spricht wenig gegen die Annahme, dass Eingriffe auch zum Schutz anderer Gemein-
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wohlbelange zulässig sein sollen, sofern diese Belange den Rang eines Verfassungs-
gutes besitzen. 

103Anders stellt sich die Situation bei dem in Art.  5 Abs.  2 GG aufgeführten Vorbe-
halt der allgemeinen Gesetze dar. Die Qualifikation dient nicht primär dem Schutz 
eines Gemeinwohlbelangs, sondern verbietet dem Staat bestimmte Formen von 
Eingriffen. Es ist nicht zu sehen, welche Rückwirkungen sich für das Formverbot aus 
dem Umstand ergeben sollen, dass ein solcher Eingriff dem Schutz eines Verfas-
sungsgutes dient, so dass ein Überspielen des Verbots nicht gerechtfertigt werden 
kann. In diese Richtung lassen sich auch die Ausführungen des Bundesverfassungs-
gerichts in der Rudolf-Heß-Gedenkveranstaltung-Entscheidung verstehen (BVerfGE 
124, 300, 326 f.).

cc) Die Anforderungen an das vorbehaltene Gesetz 

104Wenn die „verfassungsmäßige Ordnung“ in Art.  2 Abs.  1 GG die gesamte verfassungsmä-
ßige Rechtsordnung ist bzw. das von Art.  14 Abs.  1 GG geschützte Eigentum durch jede 
Rechtsnorm (= Gesetz im materiellen Sinne = abstrakt-generelle Regel) inhaltlich bestimmt 
werden kann, so bleiben die Anforderungen zu klären, die der Grundrechtsvorbehalt an das 
begrenzende oder zu Begrenzungen ermächtigende Gesetz stellt. Entgegen einigen Äußerun-
gen in der Literatur (z. B. Papier, Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundge-
setzliche Demokratiegebot, 1973, S.  27 ff.) enthalten die Art.  2 Abs.  1 und Art.  14 Abs.  1 GG 
keinen schlichten Rechtssatzvorbehalt, weil die grundgesetzliche Verfassungsordnung nur 
eine förmliche Gesetzgebung (Art.  77 ff. GG, auf Landesebene auch Volksgesetzgebung) 
kennt und der Verwaltung gerade kein originäres Gesetzgebungsrecht zuerkennt (arg. 
Art.  80 Abs.  1 GG). Alle untergesetzlichen Rechtsnormen bedürfen deshalb einer Ermächti-
gung durch ein förmliches Gesetz und müssen die im Übrigen bestehenden Normgültigkeits-
anforderungen erfüllen. Näher zum Vorbehalt des Gesetzes bzw. dem Parlamentsvorbehalt, 
seiner Reichweite und seinen Dimensionen unter Rn.  1462 ff.

b) Das Verbot eines Einzelfallgesetzes und das Zitiergebot nach Art.  19 Abs.  1 GG

105Ein grundrechtsbeeinträchtigendes Gesetz darf weder gegen das Verbot eines 
Einzelfallgesetzes (Art.  19 Abs.  1 S.  1 GG) verstoßen noch das Zitiergebot (Art.  19 
Abs.  1 S.  2 GG) unbeachtet lassen.

aa) Das Zitiergebot

106Der Anwendungsbereich des Zitiergebots wird vom Bundesverfassungsgericht 
restriktiv bestimmt: 1.) Es findet nur bei den Gesetzesvorbehalten, nicht aber bei 
den sonstigen Formen eines Grundrechtsvorbehalts Anwendung (BVerfGE 64, 72, 
79 f.). 2.) Das Gebot gilt nur für nachkonstitutionelle förmliche Gesetze (Parla-
mentsgesetze) und auch nur dann, wenn ein Gesetz nicht eine bereits geltende 
Grundrechtsbeschränkung unverändert oder mit geringen Abweichungen wieder-
holt (BVerfGE 61, 82, 113 – Sasbach). Allgemein zur Reichweite des Zitiergebots hat 
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das Bundesverfassungsgericht ausgeführt (BVerfGE 113, 348, 366 – Vorbeugende 
Telekommunikationsüberwachung):

107 s „Das Zitiergebot erfüllt eine Warn- und Besinnungsfunktion […]. Durch die Benen-
nung des Eingriffs im Gesetzeswortlaut soll gesichert werden, dass der Gesetzgeber 

nur Eingriffe vornimmt, die ihm als solche bewusst sind und über deren Auswirkungen auf die 
betroffenen Grundrechte er sich Rechenschaft ablegt […]. Die ausdrückliche Benennung er-
leichtert es auch, die Notwendigkeit und das Ausmaß des beabsichtigten Grundrechtseingriffs 
in öffentlicher Debatte zu klären. Diese Warn- und Besinnungsfunktion betrifft nicht nur eine 
erstmalige Grundrechtseinschränkung, sondern wird bei jeder Veränderung der Eingriffsvor-
aussetzungen bedeutsam, die zu neuen Grundrechtseinschränkungen führt.“

108 Ergänzend heißt es im BND-Urteil (BVerfG, Urt. v. 19.5.20 – 1 BvR 2835/17 – 
BND, Rn.  135): 

109 s „Das Zitiergebot ist vielmehr gerade dann verletzt, wenn der Gesetzgeber ausgehend 
von einer bestimmten Auslegung des Schutzbereichs – wie hier der Annahme fehlen-

der Grundrechtsbindung deutscher Staatsgewalt bei im Ausland auf Ausländer wirkendem 
Handeln – die Grundrechte als nicht betroffen erachtet. Denn es fehlt dann am Bewusstsein 
des Gesetzgebers, zu Grundrechtseingriffen zu ermächtigen, und an dessen Willen, sich über 
deren Auswirkungen Rechenschaft abzulegen, was gerade Sinn des Zitiergebots ist.“

110 Es reicht also nicht aus, wenn das Gesetz, welches geändert wird, das Grundrecht 
als betroffenes Grundrecht nennt (z. B. §  31 SOG), vielmehr muss das neue Gesetz 
selbst dem Zitiergebot genügen. Da die Warn- und Besinnungsfunktion keine Be-
deutung besitzt, wenn eine Regelung – wie z. B. ein Strafgesetz – offenkundig 
grundrechtsbeschränkend wirkt, hält das Gericht auch in diesen Fällen die Beach-
tung für entbehrlich (BVerfGE 35, 185, 188 f. – U-Haft). Ferner greift das Zitiergebot 
auch dann nicht ein, wenn der Staat auf zivilrechtliche Befugnisse zurückgreift, die 
er – wie das Hausrecht – jedem Bürger in gleicher Weise gewährt hat. Denn bei einer 
„solchen unspezifischen Bestimmung“ vermag Art.  19 Abs.  1 S.  2 GG seine 
Warnfunktion nicht zu erfüllen (BVerfGE 128, 226, 257 f. – Fraport).

111 Das Zitiergebot ist vielmehr gerade dann verletzt, wenn der Gesetzgeber ausge-
hend von einer bestimmten Auslegung des Schutzbereichs – wie hier der Annahme 
fehlender Grundrechtsbindung deutscher Staatsgewalt bei im Ausland auf Auslän-
der wirkendem Handeln – die Grundrechte als nicht betroffen erachtet. Denn es 
fehlt dann am Bewusstsein des Gesetzgebers, zu Grundrechtseingriffen zu ermäch-
tigen, und an dessen Willen, sich über deren Auswirkungen Rechenschaft abzule-
gen, was gerade Sinn des Zitiergebots ist (vgl. BVerfGE 85, 386, 404; 113, 348, 366; 
129, 208, 236 f.). Zudem entzieht sich der Gesetzgeber einer öffentlichen Debatte, in 
der Notwendigkeit und Ausmaß von Grundrechtseingriffen zu klären sind.

bb) Das Verbot des Einzelfallgesetzes

112 Ein Gesetz lässt sich als abstrakt-generelle Regelung definieren. Trotzdem können 
mit einem Gesetz ganz unterschiedlich konkrete bzw. abstrakte Ziele verfolgt wer-
den. Außerdem können konkrete Begebenheiten der Anstoß für ein Gesetz gewe-
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sen sein. Es ist deshalb gar nicht so einfach zu sagen, wann ein Gesetz „nicht nur für 
den Einzelfall“ gilt. Das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass ein Einzel-
fall nur vorliegt, wenn ein Gesetz für eine Person oder wenige, von vornherein 
feststehende Personen gilt, es sich also um eine Einzelpersonengesetz handelt 
(BVerfGE 134, 33, 88 f. – Therapieunterbringungsgesetz): 

113s „Die Anforderung, dass das Gesetz allgemein zu sein hat, ist erfüllt, wenn sich wegen 
der abstrakten Fassung des gesetzlichen Tatbestandes nicht absehen lässt, auf wie 

viele und welche Fälle das Gesetz Anwendung findet […]. Das schließt die Regelung eines 
Einzelfalls nicht aus, wenn der Sachverhalt so beschaffen ist, dass es nur einen Fall dieser Art 
gibt und die Regelung dieses singulären Sachverhalts von sachlichen Gründen getragen wird. 
Art.  19 Abs.  1 Satz 1 GG enthält letztlich eine Konkretisierung des allgemeinen Gleichheits-
satzes, der es dem Gesetzgeber verbietet, aus einer Reihe gleichgelagerter Sachverhalte einen 
Fall herauszugreifen und zum Gegenstand einer Sonderregel zu machen. Der gleichheitssi-
chernden Funktion des Verbots des Einzelfallgesetzes entspricht es auch, wenn diesem Verbot 
die Funktion zugeschrieben wird, den Grundsatz der Gewaltenteilung zu gewährleisten, in-
dem konkret-individuelle Regelungen im Regelfall der Exekutive und generell-abstrakte Rege-
lungen der Legislative vorbehalten bleiben.“

114Das Bundesverfassungsgericht führt das Verbot des Einzelfallgesetzes also auf 
zwei Wurzeln zurück: Es handelt sich um eine „Konkretisierung des allgemeinen 
Gleichheitssatzes“ und um eine Ausformung des Grundsatzes der Gewaltenteilung. 
In einer jüngeren Entscheidung stellt das Gericht ergänzend fest (BVerfGE 139, 321, 
363 f. – Zeugen Jehovas Bremen):

115s „Handelt es sich bei dem Gesetz um ein so genanntes Einzelpersonengesetz, das heißt 
ein Gesetz, das sich von vornherein nur an eine oder mehrere konkrete Personen rich-

tet und diese in ihren Grundrechten beschränkt, so erhöhen sich die Anforderungen an die 
Rechtfertigungsgründe. Der Gesetzgeber ist zur Rechtssetzung nur befugt, wenn ein zwin-
gendes Regelungsbedürfnis für den singulären Sachverhalt besteht. Das ist insbesondere der 
Fall, wenn Art.  20 Abs.  2 Satz 2 GG andernfalls in ein unauflösliches Spannungsverhältnis zu 
anderen Grundsätzen der Verfassung geriete, etwa zu dem Demokratieprinzip (Art.  20 Abs.  1 
und 2 GG) sowie dem Rechtsstaatsprinzip (Art.  20 Abs.  3 GG) und dem aus ihnen abgeleiteten 
Vorbehalt des Gesetzes. In einem solchen Fall kann der Gesetzgeber auch einen Einzelfall re-
geln, obwohl die möglichen Adressaten des Gesetzes feststehen, weil nur so vermieden wer-
den kann, dass die Staatsgewalt handlungsunfähig ist […].“

116Uneins ist man über den Anwendungsbereich des Verbots. Während der Wortlaut 
für eine einheitliche Bestimmung der Anwendungsbereiche von Einzelfallgesetzes-
verbot und Zitiergebot spricht, beansprucht der Zweck des Einzelfallgesetzesver-
bots, dass dieses Verbot bei allen Freiheitsbeschränkungen beachtet werden muss.

c) Rechtsstaatliche Gebote

117Folgende Anforderungen ergeben sich für die Verfassungsmäßigkeit eines Grund-
rechtseingriffs aus dem Rechtsstaatsprinzip (näher Rn.  1497 ff., 1542 ff.): 

–  das Gebot der Bestimmtheit und Klarheit des Gesetzes,
–  das Gebot der Normenwahrheit,
–  das Gebot der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung,
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–  der Vertrauensschutz und das Rückwirkungsverbot und
–  die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung.

d) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

118 Die wichtigsten inhaltlichen Anforderungen an die zu Eingriffen ermächtigte 
Staatsgewalt ergeben sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Zu seiner 
Herleitung stellte das Bundesverfassungsgericht fest (BVerfGE 19, 342, 348 f. – 
U-Haft):

119 s „Er ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip, im Grunde bereits aus dem Wesen der 
Grundrechte selbst, die als Ausdruck des allgemeinen Freiheitsanspruchs des Bürgers 

gegenüber dem Staat von der öffentlichen Gewalt jeweils nur so weit beschränkt werden 
dürfen, als es zum Schutz öffentlicher Interessen unerläßlich ist.“

120 Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (= Übermaßverbot) besteht aus vier Teilge-
boten, nämlich 1.) dem legitimen Zweck, 2.) der Geeignetheit, 3.) der Erforderlich-
keit und 4.) der Angemessenheit (= Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, Propor-
tionalität, Übermaßverbot, Zumutbarkeit, [Güter-]Abwägung – mitunter wird auch 
von „praktischen Konkordanz“ [Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn.  72, 
317 ff.] gesprochen; substanzielle Unterschiede lassen sich zwischen den verschiede-
nen Begriffen auf der vierten Stufe aber letztlich nicht ausmachen). 

aa) Legitimer Zweck

121 Der Staat ist befugt, Bedürfnisse, Interessen oder Zustände zu Gemeinwohlzielen 
bzw. öffentlichen Interessen zu erheben und auf diese Weise Zwecke zu setzen. Aus 
diesem Grund sind die Zwecke gewöhnlich auch legitim. Illegitim ist ein Zweck, 
wenn dieser durch die Verfassung verboten wird. Ausdrücklich vorgesehen ist dies 
sehr selten, etwa in Art.  26 GG mit dem Verbot, einen Angriffskrieg zu führen. 
Verbote können sich auch aus der Verfassung erschließen lassen. So ist eine Rege-
lung, die Ausländer allein aus dem Grund schlechter behandelt, weil sie Ausländer 
sind, von vornherein nicht mit den grundrechtlichen Wertungen (Art.  1 Abs.  1 und 
3 Abs.  1 GG) vereinbar. Ein Gesetz kann verschiedene Zwecke verfolgen. Diese 
können auch einander widerstreiten, ohne dass dies zu ihrer Illegitimität führt. Wel-
che Zwecke ein Gesetz verfolgt, ist eine Frage, die sich mitunter nicht sicher beant-
worten lässt. Der Gesetzgeber kann ausdrücklich Zwecke benennen (z. B. §  1 TKG), 
sie können sich aus den Gesetzgebungsmaterialien ergeben oder von einem Gericht 
im Rahmen der Auslegung festgelegt werden (z. B. BVerfGE 149, 126, 143 f. – Sach-
grundlose Befristung). Zwecke lassen sich konkreter und abstrakter bestimmen. Je 
abstrakter ein Zweck ist, desto mehr alternative Regeln lassen sich denken, mit de-
nen der Zweck befördert oder verwirklicht werden kann. Die Zweckbestimmung ist 
letztlich Teil einer teleologischen Auslegungsarbeit. 
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bb) Das Gebot der Geeignetheit

122Ein Mittel ist geeignet, wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert 
werden kann. „Auf Gesetzesebene genügt es, wenn die abstrakte Möglichkeit der 
Zweckerreichung besteht, die zugelassenen Maßnahmen also nicht von vornherein 
untauglich sind, sondern dem gewünschten Erfolg förderlich sein können“ (BVerfGE 
100, 313, 373 – G 10 II). Für ungeeignet hielt das Bundesverfassungsgericht den 
nach §  15 Abs.  7 S.  1 BJagdG (a. F.) notwendigen Nachweis waffentechnischer und 
waffenrechtlicher Kenntnisse für die Erteilung eines Falknerjagdscheines. Das Ziel 
bzw. den Zweck des Gesetzes sah das Gericht darin, den Bestand der für die Falk-
nerei in Betracht kommenden Federwildarten zu erhalten und Missständen bei der 
Haltung von Greifvögeln zu begegnen. Das Erfordernis, mit Schusswaffen umgehen 
zu können, sei jedoch zur Förderung dieses Zwecks ungeeignet (BVerfGE 55, 159, 
166 – Falknerjagdschein): 

123s „Der Mangel der getroffenen Regelung liegt jedoch darin, daß der geforderte Nach-
weis waffentechnischer Kenntnisse und Fähigkeiten weder mit der Greifvogelhaltung 

noch mit der Ausübung der Beizjagd in sachlichem Zusammenhang steht. Die Nachweispflicht 
mag zwar bewirken, daß weniger Personen Greifvögel halten und die Beizjagd ausüben, dient 
aber nicht der vom Gesetzgeber gewollten sachgerechten Ausführung dieser Tätigkeiten. Es 
verstößt gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wenn für eine Erlaubnis Kenntnisse 
und Fähigkeiten verlangt werden, die in keinem Bezug zu der geplanten Tätigkeit stehen (vgl. 
BVerfGE 34, 71, 78 ff.).“

124Um beurteilen zu können, ob eine staatliche Maßnahme geeignet ist, einen beab-
sichtigten Zweck zu verwirklichen oder zu fördern, muss man über ein zutreffendes 
Bild hinsichtlich der tatsächlichen Gegebenheiten und den Prognosen über die zu-
künftigen Entwicklungen unter Berücksichtigung der staatlichen Maßnahme verfü-
gen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die verfassungsrechtliche Beurteilung ist der Zeit-
punkt der Gesetzesverabschiedung. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass sich die 
Wirklichkeit anders entwickelt hat, bedeutet dies nicht, dass die Prognosen falsch 
waren. Doch können die eingetretenen Entwicklungen dazu führen, dass den Ge-
setzgeber eine Nachbesserungspflicht trifft. Denn die verfassungsmäßig erlassenen 
Gesetze bleiben am Grundgesetz zu messen; sie können also über die Zeit verfas-
sungswidrig werden. 

125Da die Zukunft stets ungewiss ist und Prognosen deshalb nur bedingt eine Frage 
empirischer Erkenntnis sind, stellt sich die Frage, in welchem Umfang das Bundes-
verfassungsgericht eigene Prognosen an die Stelle des Gesetzgebers stellen darf. 
Seine diesbezüglichen Anschauungen hat das Gericht im Mitbestimmungsurteil zu-
sammengefasst. Es heißt dort (BVerfGE 50, 290, 332 f. – Mitbestimmung):

126s „Das Bundesverfassungsgericht könnte von einer anderen Einschätzung nur dann 
ausgehen, wenn der Gesetzgeber den von Verfassungs wegen an seine Prognose zu 

stellenden Anforderungen nicht gerecht geworden wäre. Das ist jedoch nicht der Fall. […]  
[U]ngewißheit über die Auswirkungen eines Gesetzes in einer ungewissen Zukunft kann nicht 
die Befugnis des Gesetzgebers ausschließen, ein Gesetz zu erlassen, auch wenn dieses von 
großer Tragweite ist. Umgekehrt kann Ungewißheit nicht schon als solche ausreichen, einen 
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verfassungsgerichtlicher Kontrolle nicht zugänglichen Prognosespielraum des Gesetzgebers zu 
begründen. Prognosen enthalten stets ein Wahrscheinlichkeitsurteil, dessen Grundlagen aus-
gewiesen werden können und müssen; diese sind einer Beurteilung nicht entzogen. Im einzel-
nen hängt die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers von Faktoren verschiedener Art 
ab, im besonderen von der Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, den Möglichkeiten, 
sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und der Bedeutung der auf dem Spiele stehenden 
Rechtsgüter. Demgemäß hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wenn auch 
im Zusammenhang anderer Fragestellungen, bei der Beurteilung von Prognosen des Gesetz-
gebers differenzierte Maßstäbe zugrunde gelegt, die von einer Evidenzkontrolle (etwa 
BVerfGE 36, 1, 17 – Grundvertrag; 37, 1, 20 – Stabilisierungsfonds; 40, 196, 223 – Güterkraft-
verkehrsgesetz) über eine Vertretbarkeitskontrolle (etwa BVerfGE 25, 1, 12 f, 17 – Mühlenge-
setz; 30, 250, 263 – Absicherungsgesetz; 39, 210, 225f – Mühlenstrukturgesetz) bis hin zu 
einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle reichen (etwa BVerfGE 7, 377, 415 – Apotheken; 
11, 30, 45 – Kassenärzte; 17, 269, 276 ff. – Arzneimittelgesetz; 39, 1, 46, 51 ff. – §  218 StGB; 
45, 187, 238 – Lebenslange Freiheitsstrafe).“

cc) Das Gebot der Erforderlichkeit

127 Ein Mittel ist erforderlich, wenn der Gesetzgeber kein anderes, gleich wirksames, 
aber die Grundrechte weniger einschränkendes Mittel hätte wählen können. Erfor-
derlich kann nur ein Mittel sein, welches zumindest geeignet ist, das anvisierte ge-
setzgeberische Ziel zu fördern. Beim Vergleich zwischen dem vom Gesetzgeber ge-
wählten und dem alternativen Mittel scheiden viele Alternativen schon deshalb aus, 
weil sich nicht zweifelsfrei feststellen lässt, dass sie mit dem gewählten Mittel des 
Gesetzgebers vergleichbare Wirkungen besitzen.

128 Ob und welche alternativen Mittel in Frage kommen, richtet sich nach dem verfolgten 
Zweck. Je unbestimmter dieser ist, desto mehr alternative Mittel können in Betracht gezogen 
werden. So kann die Volksgesundheit auf vielfältigste Weise geschützt werden. Dass hier ge-
rade ein Verbot Not tut, bedarf schon eines besonderen Grundes, der dann gleichzeitig einen 
spezielleren Zweck darstellen würde.

129 In zwei Richtungen können Schwierigkeiten auftauchen, nämlich wenn das mil-
dere Mittel 1.) eine andere Personengruppe trifft oder 2.) mit höheren Aufwendun-
gen (Personal, Sachmittel, Geld) für den Staat verbunden ist. Rekonstruiert man das 
Erforderlichkeitsgebot mit Hilfe des Gedankens des Pareto-Optimums, dann kom-
men als alternative Mittel nur solche in Betracht, die zu keinen Verschlechterungen 
für andere Personen oder staatliche Einrichtungen führen. Der Vorteil eines so en-
gen Verständnisses ist, dass eine sichere Abgrenzung der alternativen Mittel mög-
lich ist und sich die verbleibenden Fragen anderer rechtlicher Gestaltungsmöglich-
keiten im Rahmen der Angemessenheit auf sinnvolle Weise bearbeiten lassen. 

130 Werden durch eine alternative gesetzliche Gestaltung die Grundrechte einer an-
deren Personengruppe berührt, scheidet also eine Erforderlichkeitsprüfung aus. Die 
Schwierigkeiten interpersonaler Nutzenvergleiche lassen sich aber im Rahmen der 
Angemessenheit thematisieren (siehe Rn.  137 f.). Genauso wenig sind alternative 
Mittel, die mit erheblichen Mehraufwendungen für den Staat verbunden sind, am 
Erforderlichkeitsgebot zu messen. Ob der Staat gegebenenfalls trotzdem verpflich-
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tet ist, auf ein solches Mittel auszuweichen, ist eine Frage, die das Bundesverfas-
sungsgericht unter dem Punkt der Angemessenheit diskutiert. Dort lassen sich 
Mehraufwand und Eingriffsintensität des gesetzlich vorgesehenen Mittels sinnvoll 
in eine Abwägungsbeziehungen zueinander setzen. Eine allgemeine Grenze für die 
Freiheitssphäre des Einzelnen ergibt sich dabei aus dem Vorbehalt des finanziell 
Möglichen, d. h. das Maß an staatlichen Aufwendungen, das vernünftiger Weise von 
den Bürgerinnen und Bürgern erwartet werden kann (näher Wischmeyer, Die Kos-
ten der Freiheit, 2015).

131Als eine nicht erforderliche Regelung sah das Bundesverfassungsgericht ein Ver-
bot für das gewerbsmäßige Inverkehrbringen von Lebensmitteln nach §  14 Nr.  2  
KakaoVO an, die mit Schokolade verwechselt werden könnten. Nachdem das Ge-
richt den Zweck der Regelung bestimmt hatte, stellte es mit folgenden Erwägungen 
die fehlende Erforderlichkeit und damit die Verfassungswidrigkeit des Verbotes fest 
(BVerfGE 53, 135, 145 f. – Schokoladen-Osterhase):

132s „Aufgabe der Vorschriften des Lebensmittelrechts ist es, im Interesse der Verbraucher 
eine Verwechslung von Lebensmitteln zu verhindern und die Verbraucher vor gesund-

heitlichen Gefahren zu schützen. Das lassen die Vorschriften der §§  8 ff. und 17 ff. LMBG 
deutlich erkennen. §  14 Nr.  2 KakaoVO dient allein dem Schutz des Verbrauchers vor Täu-
schung. […] Ein Verkehrsverbot ist jedoch eines der denkbar einschneidendsten Mittel, um 
den Verbraucher vor Verwechslungen und Täuschungen zu bewahren. Regelmäßig kann einer 
solchen Gefahr in gleich wirksamer, aber weniger einschneidender Weise durch ein Kennzeich-
nungsgebot begegnet werden. Zwar trifft es zu, daß die Verbraucherentscheidung zum Kauf 
eines Erzeugnisses oft nicht auf einem eingehenden Studium der Kennzeichnung der Ware 
beruht, sondern auch an deren äußerer Erscheinungsform orientiert ist […]. Dies berechtigt 
jedoch nicht zu der Annahme, daß zum Schutz des ‚flüchtigen‘ Verbrauchers ein grundsätzli-
ches Verkehrsverbot jeder Art der in §  14 Nr.  2 KakaoVO bezeichneten Lebensmittel erforder-
lich wäre. Das Verbot, durch welches die Schokoladeerzeugnisse im Wettbewerb bevorzugt 
werden, läßt sich auch nicht durch andere Erwägungen rechtfertigen. Zwar darf der Gesetzge-
ber etwa im Fall einer möglichen Verwechslung von Milchprodukten und Margarineerzeugnis-
sen im Interesse der Erhaltung einer leistungsfähigen Landwirtschaft auch über den unmittel-
baren Zweck des Verbraucherschutzes hinausgehende Maßnahmen treffen […]. In einem Fall 
der vorliegenden Art besteht indessen kein rechtfertigender Grund für eine über den Aus-
schluß der Verwechslungsgefahr hinausreichende Beschränkung. Insoweit muß es vielmehr bei 
denjenigen Maßnahmen sein Bewenden haben, die im Interesse des zulässigerweise verfolg-
ten Verbraucherschutzes erforderlich sind. Um diesen Zweck zu erreichen, genügt regelmäßig 
ein Kennzeichnungsgebot.“

133Auch bei der verfassungsgerichtlichen Kontrolle der Erforderlichkeit ist die Ein-
schätzungsprärogative des Gesetzgebers bezüglich der Wirksamkeit der denkbaren 
Mittel zu beachten. Dies bedeutet, dass die Kontrollbefugnis des BVerfG regelmäßig 
eingeschränkt ist und sich darauf beschränkt, dass die Einschätzung des Gesetzge-
bers vertretbar ist. Eine intensivere Kontrolle kommt nur in Betracht, wenn es sich 
um sehr schwerwiegende Grundrechtseingriffe handelt.
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dd) Das Gebot der Angemessenheit

134 Ein Mittel ist angemessen, wenn sich die bewirkten Beeinträchtigungen in Anbe-
tracht des verfolgten Zwecks und der damit bewirkten Vorteile als für die Betroffe-
nen zumutbar erweisen. In den Worten des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 
100, 313, 375 f. – G 10 II):

135 s „Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlangt, daß die Einbußen an grundrechtlich ge-
schützter Freiheit nicht in unangemessenem Verhältnis zu den Gemeinwohlzwecken 

stehen, denen die Grundrechtsbeschränkung dient. Gemeinschaftsbezogenheit und Gemein-
schaftsgebundenheit der Person führen zwar dazu, daß der Einzelne Einschränkungen seiner 
Grundrechte hinzunehmen hat, wenn überwiegende Allgemeininteressen dies rechtfertigen 
[…]. Der Gesetzgeber muß aber zwischen Allgemein- und Individualinteressen einen ange-
messenen Ausgleich herbeiführen. Dabei spielt auf grundrechtlicher Seite eine Rolle, unter 
welchen Voraussetzungen welche und wieviele Grundrechtsträger wie intensiven Beeinträch-
tigungen ausgesetzt sind. Kriterien sind also die Gestaltung der Einschreitschwellen, die Zahl 
der Betroffenen und die Intensität der Beeinträchtigungen. […] Auf seiten der Gemeinwohlin-
teressen ist das Gewicht der Ziele und Belange maßgeblich, denen die [Maßnahme] dient.“

136 Es handelt sich also um eine verfassungsrechtliche Spannungslage, bei der öffent-
liche und private Positionen in einen situationsspezifischen Verfassungskonflikt ge-
raten. Die zur Auflösung des Konflikts unternommene Abwägung setzt sich aus ei-
ner Folgenbeurteilung, einer situationsbezogenen Gewichtung der verfassungs-
rechtlich berührten Positionen und einem Inverhältnissetzen dieser Positionen 
zusammen. Bei der Folgenbeurteilung sind die durch die hoheitliche Maßnahme 
bewirkten Vor- und Nachteile zu ermitteln. Deren Ausmaß und Intensität lässt sich 
nur bestimmen, wenn dabei die jeweils betroffenen Grundrechte mit ihren Schutz-
aufgaben und Ordnungsvorstellungen (bzw. andere berührte verfassungsrechtliche 
Positionen) in den Blick genommen werden und vor diesem Hintergrund das Ge-
wicht bestimmt wird. Dabei können die verfolgten öffentlichen Interessen auch 
Ausdruck parlamentarischer Wertschätzung sein. Die Situationsbezogenheit ver-
leiht dem berührten Verfassungsrecht ein spezifisches Gewicht, so dass ein Grund-
recht, das in einer Situation als außerordentlich bedeutsam erscheint, in einer ande-
ren Situation kaum dirigierende Kraft entfaltet.

137 Für die Bewertung müssen zuerst die positiven und negativen Folgen des Mittels, 
etwa eines Gesetzes, festgestellt werden. Welche grundrechtlichen Schutzgegen-
stände werden in welchem Umfang und mit welcher Intensität beeinträchtigt? Wel-
che Bedeutung besitzt der Schutzgegenstand und wie sind deshalb die Beeinträchti-
gungen zu bewerten? Werden außerdem auch andere Interessen und Güter nachtei-
lig durch die Maßnahme berührt? Dem schließt sich eine Beurteilung des mit der 
Maßnahme verfolgten Zwecks an: Welche Interessen und Positionen stehen hinter 
dem Zweck und welche Bedeutung ist ihm vor dem Hintergrund der Verfassungs-
ordnung beizumessen? Inwieweit wird der Zweck durch die Maßnahme befördert 
und welche Vorteile sind überhaupt mit ihr verknüpft? Im nächsten Schritt sind die 
Ergebnisse der bisherigen Betrachtungen in eine Abwägung einzustellen, bei der 
davon auszugehen ist, dass die verfolgten Ziele umso wichtiger sein müssen, je 
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schwerer die nachteiligen Folgen für die Betroffenen wiegen. Scheinen die Nachteile 
nicht außer Verhältnis zu dem verfolgten Zweck (den Vorteilen) zu stehen, erschei-
nen die Belastungen demnach noch zumutbar, so ist das Mittel verhältnismäßig 
i. e. S. Grundrechtliche Abwägungen beruhen auf der Annahme, dass solche Verglei-
che grundsätzlich rational möglich sind und dass das Verfassungsrecht dafür Maß-
stäbe liefert, ohne dass damit die Vorstellung eindeutiger Lösungen einhergehen 
müsste. 

138Werden im Rahmen der Angemessenheit alternative Instrumente einbezogen, so müssen 
die Vor- und Nachteile mit Blick auf alle Betroffenen, Private wie staatliche Einrichtungen, 
ermittelt und miteinander verglichen werden. In diesem Sinne hat das Bundesverfassungsge-
richt beispielsweise als mildere Alternative zu der objektiven Zulassungsbedingung einer Be-
dürfnisprüfung für Apotheker die Möglichkeit angesehen, Berufsausübungsregelungen für 
die Arzneimittelhersteller zu erlassen, um Gefahren für die Volksgesundheit abzuwehren 
(BVerfGE 7, 377, 434 ff. – Apotheken). 

139In lehrreicher Weise hat das Bundesverfassungsgericht eine solche Abwägung in 
der Lebach-Entscheidung vorgeführt:

BVerfGE 35, 202 – Lebach

140Sachverhalt: Der Beschwerdeführer war an dem sog. Soldatenmord in Lebach beteiligt, bei 
dem mehrere Soldaten getötet und Waffen entwendet wurden. Zwei Jahre nach seiner Verur-
teilung (zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe) wollte das ZDF, angeregt durch das besondere 
öffentliche Interesse, welches die Tat erregt hatte, ein Dokumentarspiel ausstrahlen. In dem 
Spiel wurden der Beschwerdeführer und die anderen Täter mit Bild und Namen vorgestellt 
und dann von Schauspielern die Beziehung der Täter untereinander einschließlich ihrer ho-
mosexuellen Verbindungen, der Tathergang und schließlich die Fahndung dargestellt. Der 
Beschwerdeführer beantragte erfolglos, die Ausstrahlung des Dokumentarspiels zu verbie-
ten. Auf seine Verfassungsbeschwerde hin hob das Bundesverfassungsgericht die Entschei-
dungen der Zivilgerichte auf und untersagte dem ZDF die Ausstrahlung des Spiels bis zur 
Entscheidung in der Hauptsache durch die ordentlichen Gerichte.

141Zunächst zeigte das Gericht den abstrakten Konflikt zwischen dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht und der Rundfunkfreiheit sowie den Lösungsweg im Allgemei-
nen auf und attestierte dann der gesetzlichen Konfliktausgleichsregelung (§§  22, 23 
KUG) verfassungsrechtliche Fehlerlosigkeit (a. a. O., S.  224 ff.). Im Anschluss wende-
te es sich dem konkreten Fall zu und versuchte, generelle Vorrangregeln für Fälle 
wie diesen zu entwickeln. Dazu bestimmte es erst einmal genauer die Bedeutung 
der jeweils betroffenen Positionen, die Art ihrer Betroffenheit und mögliche Aus-
wirkungen (a. a. O., S.  226 ff.):

142s „Eine öffentliche Berichterstattung über eine Straftat unter Namensnennung, Abbil-
dung oder Darstellung des Täters wird stets seinen Persönlichkeitsbereich erheblich 

beeinträchtigen, weil sie sein Fehlverhalten öffentlich bekanntmacht und seine Person in den 
Augen der Adressaten von vornherein negativ qualifiziert. […] [Auch bedeutet] eine um Ob-
jektivität und Sachlichkeit bemühte Berichterstattung durch das Fernsehen in der Regel einen 
weitaus stärkeren Eingriff in die private Sphäre als eine Wort- oder Schriftberichterstattung in 
Hörfunk oder Presse. […] Der Zuschauer, der wegen der durch die Sendung insgesamt vermit-
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telten ‚Illusion des Authentischen‘ glaubt, den Straftäter in seiner wirklichen Persönlichkeit 
vollständig zu erfassen, erhält tatsächlich nur ein gewissermaßen auf die negative Dimension 
verkürztes Persönlichkeitsbild […]. Schließlich tritt beim Fernsehen verstärkt das auch bei an-
deren Kommunikationsmitteln zu beobachtende Problem der ‚selektiven Wahrnehmung‘ auf. 
Damit ist die Tendenz des Zuschauers gemeint, aus dem Kommunikationsangebot unbewußt 
nur die den eigenen Auffassungen oder Voreingenommenheiten entsprechenden Aussagen 
auszuwählen und wahrzunehmen. […] Zusammenfassend ergibt sich, daß eine Fernsehbe-
richterstattung über eine Straftat unter Namensnennung, Abbildung oder Darstellung des Tä-
ters, besonders in der Form des Dokumentarspiels, regelmäßig einen schweren Eingriff in seine 
Persönlichkeitssphäre bedeuten wird. […] Auf der anderen Seite sprechen erhebliche Erwä-
gungen für eine auch die Person des Täters einbeziehende vollständige Information der Öf-
fentlichkeit über vorgefallene Straftaten und die zu ihrer Entstehung führenden Vorgänge. 
Auch Straftaten gehören zunächst zum Zeitgeschehen, dessen Vermittlung Aufgabe der Me-
dien überhaupt ist. Weiter begründen die Verletzung der allgemeinen Rechtsordnung, die 
Beeinträchtigung von Rechtsgütern der betroffenen Bürger oder der Gemeinschaft, die Sym-
pathie mit den Opfern und ihren Angehörigen, die Furcht vor Wiederholungen solcher Straf-
taten und das Bestreben, dem vorzubeugen, ein durchaus anzuerkennendes Interesse an nä-
herer Information über Tat und Täter.“

143 Darauf aufbauend entwickelte das Gericht eine Vorrangregel zugunsten der aktu-
ellen Berichterstattung, um sie dann durch eine zweite Vorrangregel zugunsten des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts wieder einzuschränken (a. a. O., S.  231 ff.):

144 s „Wägt man das umschriebene Informationsinteresse an einer entsprechenden Be-
richterstattung im Fernsehen generell gegen den damit zwangsläufig verbundenen 

Einbruch in den Persönlichkeitsbereich des Täters ab, so verdient für die aktuelle Berichterstat-
tung über Straftaten das Informationsinteresse im allgemeinen den Vorrang. Wer den Rechts-
frieden bricht, muß sich nicht nur den hierfür in der Rechtsordnung verhängten strafrechtli-
chen Sanktionen beugen. Er muß grundsätzlich auch dulden, daß das von ihm selbst durch 
seine Tat erregte Informationsinteresse der Öffentlichkeit in einer nach dem Prinzip freier Kom-
munikation lebenden Gemeinschaft auf den dafür üblichen Wegen befriedigt wird. Im übrigen 
wirkt die hiermit gewährleistete Kontrolle der Strafverfolgung und des strafgerichtlichen Ver-
fahrens auch zugunsten des Täters. […] [Dabei] rechtfertigt die aktuelle Berichterstattung 
über eine schwere Straftat nicht allein die Namensnennung und Abbildung des Täters, sie 
schließt grundsätzlich auch sein persönliches Leben ein, soweit es in unmittelbarer Beziehung 
zur Tat steht, Aufschlüsse über die Motive oder andere Tatvoraussetzungen gibt und für die 
Bewertung der Schuld des Täters aus der Sicht des modernen Strafrechts als wesentlich er-
scheint.“

145 Die Vorrangentscheidung zugunsten der Rundfunkfreiheit führte jedoch nicht zu 
einer endgültigen Verdrängung des Persönlichkeitsrechts. Das Recht, „allein gelas-
sen zu werden“, gewinnt gegenüber der Rundfunkfreiheit vielmehr mit dem wach-
senden zeitlichen Abstand zwischen Begehung der Straftat und einer Berichterstat-
tung darüber an Gewicht, da das aktuelle Interesse an der Information schwindet. 
Mit anderen Worten: Es gibt einen Zeitpunkt, von dem ab sich das Vorrangverhält-
nis umkehrt und nunmehr das Persönlichkeitsrecht Vorrang vor der Rundfunkfrei-
heit beanspruchen kann. Schwierig zu bestimmen ist nur, wann dieser Zeitpunkt 
gekommen ist. Das Gericht fand im Resozialisierungsanspruch des Straftäters einen 
Maßstab für die Zeitgrenze (a. a. O., S.  234 f.). Zu seiner Begründung hob es den 
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ungünstigen Einfluss einer erneuten Berichterstattung auf die Resozialisierung des 
Betroffenen hervor (a. a. O., S.  236 ff.). Schließlich formulierte es die zweite Vorrang-
regel (a. a. O., S.  237 f.):

146s „Insgesamt ist somit eine wiederholte, nicht mehr durch das aktuelle Informationsin-
teresse gedeckte Fernsehberichterstattung über eine schwere Straftat jedenfalls dann 

unzulässig, wenn sie die Resozialisierung des Täters gefährdet. Die für die soziale Existenz des 
Täters lebenswichtige Chance, sich in die freie Gesellschaft wieder einzugliedern, und das In-
teresse der Gemeinschaft an seiner Resozialisierung gehen grundsätzlich dem Interesse an ei-
ner weiteren Erörterung der Tat vor. […] Eine Gefährdung der Resozialisierung ist regelmäßig 
anzunehmen, wenn eine den Täter identifizierende Sendung nach seiner Entlassung oder in 
zeitlicher Nähe zu der bevorstehenden Entlassung ausgestrahlt werden soll.“

147Beiden Vorrangregeln fügte das Gericht jeweils eine Ausnahmeklausel hinzu. Bei 
der ersten geschah dies, weil die für den Täter entstehenden Nachteile stets in einem 
angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und ihrer sonstigen Bedeutung stehen 
müssen. Aus diesem Grund hielt das Gericht eine Namensnennung, Abbildung oder 
sonstige Identifikation in Fällen sog. kleiner Kriminalität oder bei Jugendlichen für 
unzulässig (a. a. O., S.  232). Bei der zweiten könnte nach Ansicht des Gerichts eine 
Ausnahme zulässig sein, wenn die Berichterstattung einem „überragenden histori-
schen Interesse“ dient (a. a. O., S.  238).

ee) Konkretisierungen und spezifische Ausformungen  
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

(1) Gebot der Folgerichtigkeit und Pflicht zur Konzeptverwirklichung

148Das BVerfG hat in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen Gebote rationaler 
Gesetzgebung entwickelt, die darauf abzielen, ein Mindestmaß an innerer Stimmig-
keit einer gesetzlichen Regelung zu gewährleisten. So greift das Gericht auf das 
Gebot der Folgerichtigkeit zurück, um zu prüfen, ob der Steuergesetzgeber seine 
Belastungsentscheidung folgerichtig umgesetzt hat. Fehlt es an einer folgerichtigen 
Umsetzung, so muss ein hinreichend gewichtiger Grund vorliegen, um die „Durch-
brechung“ rechtfertigen zu können. Das Gebot der Folgerichtigkeit erweist sich also 
als ein Instrument, um die Kontrolle anhand des Art.  3 Abs.  1 GG zu intensivieren.

149Der Gedanke folgerichtiger Gesetzgebung kann aber auch im Rahmen der Ange-
messenheitsprüfung genutzt werden, um das Gewicht der verfolgten öffentlichen 
Interessen zu bemessen. Zu diesem Zweck hat das Gericht das Gebot entwickelt, 
gesetzliche Konzeptionen konsequent zu verwirklichen: Der Gesetzgeber ist zwar 
bei der Zielsetzung weitgehend frei, hat er sich aber für ein Ziel entschieden, so muss 
er für dessen Verwirklichung ein in sich stimmiges Konzept entwickeln und dieses 
konsequent umsetzen. Doch führt eine solche Pflicht auf ein unsicheres Gelände. 
Denn das vom Gesetzgeber verfolgte Konzept lässt sich unter Umständen auf unter-
schiedliche Weise rekonstruieren, so dass auch die Folgerichtigkeitsurteile unter-
schiedlich ausfallen können. So entwickelte das Sondervotum des Richters Masing 
ein gesetzgeberisches Rauchverbotskonzept, das von der Mehrheitsmeinung abwich 
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(BVerfGE 121, 317, 381 ff. – Rauchverbot in Gaststätten). Gemessen an der folge-
richtigen Umsetzung des abweichenden Konzeptes hätte sich das Rauchverbot in 
Einraumgaststätten im Unterschied zur Mehrheitsauffassung als verfassungsgemäß 
erwiesen. 

(2) Praktische Konkordanz oder die Auflösung von Grundrechtskollisionen

150 Nach Konrad Hesse (Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn.  72) verlangt das 
Prinzip praktischer Konkordanz, dass verfassungsrechtlich geschützte Güter, die in 
Widerstreit miteinander geraten, einander so zugeordnet werden, dass jedes von 
ihnen zu optimaler Wirksamkeit gelangt (Grundsatz des schonendsten Ausgleichs). 
Gewöhnlicherweise wird auf den Gedanken der praktischen Konkordanz im Rah-
men des Angemessenheitsgebots zurückgegriffen, um das Ziel der Angemessenheit 
zu umschreiben. Gerade wenn Grundrechtspositionen in Widerstreit geraten und es 
an einer klaren gesetzlichen Grenzziehung fehlt, so dass Gesetzesbegriffe mit wei-
ten Wertungsspielräumen (insbesondere Generalklauseln) durch die verfassungs-
rechtlichen Wertungen ausgefüllt werden müssen, bietet es sich im Rahmen der 
Abwägung an, mit dem Bild der praktischen Konkordanz zu arbeiten.

(3) Wechselwirkungslehre

151 Bevor das Bundesverfassungsgericht den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ent-
wickelte, hatte es verschiedene Figuren geschaffen, um den Gesetzgeber und die 
Gerichte an die Grundrechte zu binden (u. a. die Drei-Stufen-Theorie bei der Berufs-
freiheit und die Kernbereichslehre bei der Koalitionsfreiheit). Die Wechselwir-
kungslehre bei der Meinungsfreiheit ist auch eine solche Figur. Sie besitzt eine dop-
pelte Aufgabe: 1.) bildet sie den Ausgangspunkt für eine verfassungskonforme Aus-
legung des einfachen Rechts und steht damit auch im Zusammenhang mit der sog. 
Ausstrahlungswirkung der Grundrechte auf das Zivilrecht; 2.) findet unter diesem 
Stichwort die Angemessenheitsprüfung von meinungsbeschränkenden Maßnah-
men im Einzelfall statt.

e) Verfassungskonforme Auslegung

152 „Die verfassungskonforme Auslegung einer Norm ist“ – in den Worten des Bun-
desverfassungsgerichts – „dann geboten, wenn unter Berücksichtigung von Wort-
laut, Entstehungsgeschichte, Gesamtzusammenhang und Zweck mehrere Deutun-
gen möglich sind, von denen nicht alle, aber zumindest eine zu einem verfassungs-
gemäßen Ergebnis führt“ (st. Rspr. – BVerfGE 112, 182 f. – Familienbesteuerung). 
Wenn – um ein Beispiel zu nennen – §  15 Abs.  1 VersG bestimmt, dass Versammlun-
gen verboten werden dürfen, „wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung 
erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit […] bei der Durchführung der 
Versammlung […] unmittelbar gefährdet ist“, so ist es nach dem Wortlaut möglich, 
eine Versammlung unter Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 


